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Wichtiges in Kürze
 27.10.17  Blutspende-Aktion 
  DRK Schemmerhofen
 27.-29.10.17  Binokelturnier und Metzelsuppe  
  Sportverein Altheim
 28.10.17  Flohmarkt  
  Sportverein Aßmannshardt
 28.10.17  Altpapiersammlung  
  Musikverein Aßmannshardt
 29.10.17  Metzelsuppe  
  Sportverein Aßmannshardt
 04.11.17  Altpapiersammlung  
  Bläserjugend MV Ingerkingen
 04.11.17  Schnuppertag Erste Hilfe  
  DRK Schemmerhofen - Jugendrotkreuz
 04.-05.11.17  Metzelsuppe 
  SV Schemmerhofen
 08.11.17  St. Martinsfest  
  Kindertageseinrichtung Aßmannshardt
 16.11.17  Besprechung mit den Vereinsvorständen  
  Gemeinde Schemmerhofen
 18.11.17  Erste-Hilfe-Kurs (Rotkreuzkurs) 
  DRK Schemmerhofen 
18.11.17 Theateraufführung „Genuss mit Haken“   
  Feuerwehr Ingerkingen
19.11.17 Feuerwehr-Metzelsuppe    
  Feuerwehr Ingerkingen
 24.11.17  Blutspende-Aktion 
  DRK Schemmerhofen
 26.11.17  Kirchenkonzert  
  Musikverein Aßmannshardt
29.11.17  Kochtreff  
  Obst- und Gartenbauverein Schemmerberg
 02.12.17  Traditioneller Adventsmarkt  
  Musikverein Aßmannshardt
 

Abfuhrtermine
  

 02.11.17  Papiertonne
03.11.17  Gelber Sack 
09.11.17 Müllabfuhr
 23.11.17 Müllabfuhr
 
Die weiteren Abfuhrtermine für 2017 sind auf unserer Home-
page wie folgt abrufbar  www.schemmerhofen.de

 > Leben & Wohnen
 > Ver- & Entsorgung
>  Downloads
>  Abfallbeseitigungskalender 2017

Änderung Redaktionsschluss!

Aufgrund der Feiertage am Dienstag (Reformationstag) 
und Mittwoch (Allerheiligen) wird der Redaktionsschluss 
des Mitteilungsblatts in der KW 44 auf

Montag, 30.10.2017 um 10 Uhr vorverlegt.

Später eingehende Manuskripte können leider nicht mehr 
berücksichtigt werden.

    Wir bitten um Beachtung! 

– Öffentliche Bekanntmachung – 
Zweckverband Interkommunales  
Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Verbandssatzung des  Zweckverbandes 
„Interkommunales Industriegebiet Rißtal“ (IGI Rißtal)

Präambel

Um den Verbleib, die Wirtschaftskraft und die Arbeitsplätze der 
im Raum Biberach angesiedelten überregional bedeutsamen 
Industriebetriebe für die Region zu sichern, sind geeignete Flä-
chen für deren kurz- oder mittelfristigen Erweiterungsbedarf 
bereitzustellen. Auch für neu hinzukommende vergleichbare 
Industriebetriebe sind geeignete Flächen nötig, um die indust-
rielle Entwicklung im Mittelbereich Biberach zu gewährleisten. 
Angesichts dieser Erfordernisse, der zentralen Bedeutung für 
die wirtschaftliche Zukunft der gesamten Region und mit Rück-
sicht darauf, dass einzelne Gemeinden sowohl aus tatsächli-
chen wie auch aus rechtlichen Gründen außerstande sind, Flä-
chen im erforderlichen Umfang zu überplanen, schließen sich 
die Stadt Biberach und die Gemeinden Maselheim, Schem-
merhofen und Warthausen zu einem Zweckverband i. S. des 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit – GKZ – i. d. F. v. 
16.09.1974, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2015, 
zusammen, dessen Aufgabe die Planung, die Realisierung und 
der Betrieb eines Interkommunalen Industriegebietes ist. Sie 
vereinbaren auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 GKZ folgende 
Verbandssatzung:

§ 1 
Mitglieder, Name, Sitz und Gebiet des Zweckverbandes

1.  Die Stadt Biberach und die Gemeinden Maselheim, Schem-
merhofen und Warthausen bilden als Verbandsmitglieder 
einen Zweckverband. 

2.   Der Zweckverband führt den Namen „Interkommunales In-
dustriegebiet Rißtal“ (IGI Rißtal) (im Folgenden: Verband).

3.  Der Verband hat seinen Sitz in Warthausen.
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4.   Das 45 ha große Verbandsgebiet umfasst die im Lageplan,  
Maßstab 1:5000, [farbig] umrandeten Flächen. Der Lage-
plan ist Bestandteil dieser Satzung. Eine spätere Änderung 
des Verbandsgebietes bleibt vorbehalten.

§ 2
Aufgaben des Verbandes

1.   Der Verband plant, erschließt und vermarktet das Ver-
bandsgebiet. Er siedelt dort Betriebe an. Er erwirbt und ver-
äußert die hierfür erforderlichen Grundstücke.  Er ist auch 
für notwendige Ausgleichsflächen verantwortlich, selbst 
wenn diese außerhalb des Verbandsgebietes liegen.

2.   Er errichtet, unterhält und betreibt die dafür erforderlichen 
öffentlichen Einrichtungen und Sachen im Gemeinge-
brauch, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt 
ist.

3.   Der Verband übernimmt im Verbandsgebiet, einschließlich 
etwaiger außerhalb des Verbandsgebietes gelegener Aus-
gleichsflächen, die Aufgaben eines Planungsverbandes i. S. 
v. § 205 Abs. 1 BauGB für die verbindliche Bauleitplanung 
(Bebauungsplan) und für die Aufstellung örtlicher Bauvor-
schriften nach § 74 LBO. Er nimmt für das Verbandsgebiet 
alle Aufgaben, Rechte und Pflichten nach dem BauGB wahr, 
die den Verbandsmitgliedern zustehen. Die vorbereitende 
Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) verbleibt bei den 
Verbandsmitgliedern, in deren Gebiet die betroffenen Flä-
chen liegen.

4.   Der Verband übernimmt die Erschließung des Verbandsge-
biets i. S. d. § 123 BauGB. Er hat im Verbandsgebiet die 
erforderlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Wasser- 
und Abwasser) sowie sonstige Erschließungsanlagen her-
zustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Er übernimmt 
die mit diesen Anlagen und Einrichtungen zusammenhän-
genden Rechte und Pflichten. Dazu zählen insbesondere 
die Ausübung des Anschluss- und Benutzungszwangs (§ 11 
GemO), die Erhebung von Kommunalabgaben (§ 11 – 45 
KAG) und sonstiger (privatrechtlicher) Entgelte. 

5.   Der Verband erlässt die für die Erhebung der Abgaben gem. 
vorstehender Ziffer 4 erforderlichen Satzungen.

6.   Der Verband kann den Bau der Erschließungsanlagen auf 
Dritte übertragen, etwa durch Abschluss von städtebauli-
chen Verträgen gem. § 11 BauGB. Er kann sich im Übrigen 
zur Erfüllung seiner Aufgaben der Mitgliedsgemeinden oder 
Dritter bedienen. Er kann Verträge aller Art abschließen 
und alle Maßnahmen ergreifen, die zur Durchführung sei-
ner Aufgaben notwendig sind oder diese fördern.

7.   Der Verband übernimmt die Beleuchtungs-, Reinigungs-, 
Räum- und Streupflicht nach § 41 StrG sowie die Aufga-
ben des Trägers der Straßenbaulast nach §§ 43 Abs. 4 und 
44 StrG und der Straßenbaubehörde im Rahmen des § 50 
StrG.

8.   Dem Verband steht nach § 5 Abs. 3 GKZ für sein Aufga-
bengebiet das Recht zum Erlass von Satzungen zu. Soweit 
der Verband von seinem Satzungsrecht Gebrauch macht, 
treten für dasselbe Gebiet bestehende Satzungen der Mit-
gliedsgemeinden außer Kraft.

§ 3
Organe des Verbands

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der 
Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

§ 4
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

und Stimmrecht

1.   Die Bürgermeister der Verbandsmitglieder vertreten ihre 
Gemeinden in der Verbandsversammlung kraft Amtes. Die 
Verbandsmitglieder entsenden darüber hinaus jeweils 2 
weitere Vertreter aus der Mitte des Gemeinderates.

2.   Die Bürgermeister werden bei Verhinderung durch ihre all-
gemeinen Stellvertreter oder einen nach § 53 Abs. 1 GemO 
Beauftragten vertreten. Für die weiteren Vertreter der Ver-
bandsmitglieder sind Stellvertreter zu benennen.

3.   Die weiteren Vertreter und deren Stellvertreter werden 
vom jeweiligen Gemeinderat aus dessen Mitte nach jeder 
Gemeinderatswahl für die Amtszeit des Gemeinderats ge-
wählt. Scheidet ein weiterer Vertreter oder dessen Stell-
vertreter vorzeitig aus dem Gemeinderat aus, endet damit 
auch seine Zugehörigkeit zur Verbandsversammlung. Für 
den Rest der Wahlperiode des Gemeinderates wird ein 
Nachfolger gewählt.

4.   Jedes Verbandsmitglied hat in der Verbandsversammlung 
eine Stimme  Das jedem Verbandsmitglied zustehende 
Stimmrecht kann nur einheitlich ausgeübt werden. 

§ 5
Aufgaben der Verbandsversammlung

1.   Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Verban-
des.  Sie legt die Grundsätze für die Tätigkeit des Verban-
des fest. Sie entscheidet über alle Angelegenheiten des 
Verbandes, soweit nicht der Vorsitzende kraft Gesetzes 
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oder dieser Satzung zuständig ist oder ihm die Verbands-
versammlung bestimmte Angelegenheiten übertragen hat. 
Sie überwacht die Ausführung ihrer Beschlüsse.

2.  Die Verbandsversammlung beschließt insbesondere über

 a)  die Aufnahme weiterer Verbandsmitglieder
 b)   das Ausscheiden und den Ausschluss einzelner Ver-

bandsmitglieder
 c)    die Errichtung, wesentliche Erweiterung und Aufhe-

bung von Einrichtungen des Verbandes und der Ver-
bandsverwaltung und die Bildung von Ausschüssen

 d)   die Änderung der Verbandssatzung, des Verbandsge-
bietes sowie die Auflösung des Verbandes

 e)   die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stell-
vertreter

 f)    den Erlass der Haushaltssatzung, des Stellenplans, 
die Festsetzung von Verbandsumlagen und die Fest-
stellung des Jahresabschlusses, über- und außer-
planmäßige Ausgaben

 g)   den Erlass einer Geschäftsordnung und Zuständig-
keitsregelung 

 h)   den Bau und die Finanzierung etwaiger Anbindungen 
an die Anlagen der Verkehrsinfrastruktur (Straßen- 
oder Eisenbahnnetz)

 i)    den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Sat-
zungen und Bauleitplänen sowie Ausnahmen und 
Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans

 j)   Grundstückskäufe und -verkäufe ab 500.000 € 

§ 6
Geschäftsgang der Verbandsversammlung

1.   Auf die Verbandsversammlung sind, soweit nicht das Ge-
setz über kommunale Zusammenarbeit oder diese Ver-
bandssatzung etwas anderes bestimmt, die Bestimmun-
gen der Gemeindeordnung über den Geschäftsgang des 
Gemeinderats entsprechend anzuwenden.

2.   Der Verbandsvorsitzende beruft die Verbandsversammlung 
schriftlich mit zweiwöchiger Frist ein und teilt rechtzeitig 
die Verhandlungsgegenstände mit; dabei sind die für die 
Verhandlung erforderlichen Unterlagen beizufügen; § 34 
GemO gilt entsprechend. Die Verbandsversammlung ist 
mindestens einmal im Jahr einzuberufen. Sie ist unverzüg-
lich einzuberufen, wenn ein Verbandsmitglied dies unter 
Angabe des in die Zuständigkeit der Verbandsversammlung 
fallenden Verhandlungsgegenstandes beantragt.

3.   Die Verbandsversammlung kann nur in einer ordnungsge-
mäß einberufenen und geleiteten Sitzung beraten und be-
schließen. Sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der der Verbandsversammlung angehörenden Vertreter an-
wesend und sämtliche Verbandsmitglieder vertreten sind.

4.   Die Verbandsversammlung beschließt mit der Mehrheit 
der vertretenen Stimmen, soweit in dieser Satzung oder im 
GKZ nichts anderes geregelt ist. Bei Stimmengleichheit gilt 
der Antrag als abgelehnt. 

5.   Beschlüsse über die Aufstellung von Bauleitplänen (Aufstel-
lungs-, Auslegungs- und Satzungsbeschluss), Änderungen 
der Verbandssatzung, des Verbandsgebietes, Aufnahme 
neuer Mitglieder, des Haushaltsplans sowie die Auflösung 
des Verbandes bedürfen der Einstimmigkeit.

6.   Über die Sitzung der Verbandsversammlung und die dabei 
gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie 
ist durch den Verbandsvorsitzenden und den Schriftführer 
zu unterzeichnen. Die Niederschrift ist den Verbandsmit-
gliedern innerhalb von 4 Wochen nach der Sitzung zu über-
senden.

§ 7
Verwaltungsrat

1.   Der Verwaltungsrat besteht aus den gesetzlichen Vertretern 
der Verbandsmitglieder. Den Vorsitz führt der Verbandsvor-
sitzende, im Verhinderungsfall dessen Stellvertreter. Bei 
Verhinderung gilt §4 Absatz 2 entsprechend. 

 
2.  Der Verwaltungsrat ist zuständig für 

 a)   die Mitwirkung bei der Entscheidung über Ausnah-
men und Befreiungen (i. S. v. § 14, § 31 BauGB) 

 b)   die Mitwirkung bei der Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung (i. 
S. v. § 33 BauGB)

 c)    die Erklärung des Einvernehmens (i. S. v. § 14, § 36 
BauGB)

 d)   die Zurückstellung von Baugesuchen (i. S. v. § 15 
BauGB)

 e)   die Ausübung von gesetzlichen und satzungsmäßigen 
Vorkaufsrechten (i. S. v. §§ 24, 25 f. f. BauGB)

 f)    das Recht Vorkaufsrechte durch Satzung zu begrün-
den und auszuüben (i. S. v. § 25 f. f. BauGB)

 g)   die Durchführung von freiwilligen oder gesetzlichen 
Bodenordnungsmaßnahmen (i. S. v. §§ 45 f. BauGB)

 h)   die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln, soweit 
nicht die Verbandsversammlung oder der         Ver-
bandsvorsitzende zuständig ist

 i)    die Zustimmung zu überplanmäßigen und außer-
planmäßigen Ausgaben und zur Verwendung von De-
ckungsreserven bis zu 20.000 € im Einzelfall

 j)     Stundung und Erlass von Forderungen sowie Verzicht 
auf Ansprüche des Verbandes bis zu 20.000 € im Ein-
zelfall

 k)   den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von 
Grundstücken und Grundstücksrechten sowie die     
Übernahme von Bürgschaften, soweit nicht die Ver-
bandsversammlung oder der Verbandsvorsitzende 
zuständig ist.

3.   Der Verwaltungsrat kann Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung, zu deren Entscheidung er zuständig wäre, der 
Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorlegen. 
Er kann anstelle der Verbandsversammlung entscheiden, 
wenn eine Angelegenheit keinen Aufschub duldet. Die 
Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung 
sind den Mitgliedern der Verbandsversammlung unverzüg-
lich mitzuteilen.

4.   Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind öffentlich. Für den 
Geschäftsgang gelten die Bestimmungen zum Geschäfts-
gang der Verbandsversammlung sinngemäß, im Übrigen 
diejenigen der Gemeindeordnung.

5.   Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen der Einstim-
migkeit.

§ 8
Verbandsvorsitzender

1.   Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden 
von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte auf die Dau-
er von 5 Jahren gewählt. Scheidet der Gewählte aus der 
Verbandsversammlung aus, so endet auch seine Tätigkeit 
als Vorsitzender oder Stellvertreter. Die Verbandsversamm-
lung wählt in diesem Fall für die restliche Amtszeit einen 
Nachfolger. Die Wahl des Verbandsvorsitzenden bedarf der 
Einstimmigkeit.

2.   Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender der Verbands-
versammlung. Er ist gesetzlicher Vertreter des Verbands, 
Leiter der Verbandsversammlung und vollzieht die Ver-
bandsbeschlüsse. Im Übrigen ergeben sich Stellung und 
Aufgaben des Verbandsvorsitzenden aus § 16 GKZ und 
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aus den entsprechend anzuwendenden Vorschriften der 
Gemeindeordnung über den Bürgermeister. In eigener Zu-
ständigkeit erledigt er die Geschäfte der laufenden Verwal-
tung und die ihm durch Gesetz oder von der Verbandsver-
sammlung übertragenen Aufgaben. 

3.   Der Verbandsvorsitzende ist im Einzelnen für alle Sachent-
scheidungen zuständig, für die nicht die Verbandsver-
sammlung zuständig ist. Er ist insbesondere zuständig für 
folgende Angelegenheiten:

 a)   Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln bis zum Betrag 
von 50.000 € im Einzelfall

 b)   die Zustimmung zu überplanmäßigen und außer-
planmäßigen Ausgaben und zur Verwendung von De-
ckungsreserven bis zu 5.000 € im Einzelfall

 c)    Stundung und Erlass von Forderungen sowie Verzicht 
auf Ansprüche des Verbandes bis zu 5.000 € im Ein-
zelfall

 d)   Erwerb, Veräußerung von beweglichem Vermögen bis 
zu 10.000 € und von unbeweglichem Vermögen bis 
zu 50.000 €

 e)   die Aufnahme von Krediten im Rahmen des in der 
Haushaltssatzung vorgegebenen Höchstbetrags

4.   In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dul-
den, kann der Verbandsvorsitzende anstelle der Verbands-
versammlung und des Verwaltungsrats entscheiden. Der 
Verbandsvorsitzende hat den jeweils nach dieser Satzung 
zuständigen Mitgliedern der Verbandsversammlung oder 
des Verwaltungsrats die Gründe für die Eilentscheidung 
und die Art der Erledigung unverzüglich schriftlich mitzutei-
len.

5.   Der Verbandsvorsitzende ist verpflichtet, die Verbandsver-
sammlung über alle wichtigen Angelegenheiten zu unter-
richten; die Gemeindeordnung gilt entsprechend. Unab-
hängig hiervon hat der Verbandsvorsitzende stets in enger 
Abstimmung mit seinem Stellvertreter zu handeln.

§ 9
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Vertreter der Verbandsmitglieder, der Verbandsvorsitzende 
und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten für 
die Teilnahme an Sitzungen und sonstigen Dienstgeschäften 
eine Aufwandsentschädigung, welche von der Verbandsver-
sammlung festgesetzt wird.

§ 10
Verbandsverwaltung

1.   Es wird eine Geschäftsstelle zur Erledigung der Verwal-
tungsaufgaben eingerichtet.

2.   Zur Erfüllung der Aufgaben kann der Verband Bedienstete 
bestellen.

3.   Der Verband kann sich zur Erledigung seiner Aufgaben 
auch des Personals oder sächlicher Mittel der Verbands-
mitglieder bedienen. Das Nähere, insbesondere die Kos-
tentragung, wird in einer Vereinbarung zwischen dem Ver-
band und dem betroffenen Verbandsmitglied geregelt.

4.   Verletzt ein Bediensteter eines Verbandsmitglieds in Aus-
übung einer Verbandsaufgabe die einem Dritten gegenüber 
obliegende Amtspflicht, so haftet der Verband. In allen an-
deren Fällen haftet das Verbandsmitglied, für das er tätig 
war.

§ 11
Wirtschaftsführung

Für die Wirtschaftsführung des Verbandes gilt § 18 GKZ.

§ 12
Deckung des Finanzbedarfs

1.   Die Aufwendungen des Verbands werden, soweit sie nicht 
durch eigene Einnahmen, Fördermittel, Leistungen Dritter 
oder Kredite gedeckt werden, durch Umlagen finanziert.

2.   Die Höhe der jährlichen Verbandsumlage wird in der Haus-
haltssatzung, getrennt für den Ergebnishaushalt (Verwal-
tungs- und Betriebskostenumlage) und den Finanzhaushalt 
(Kapitalumlage), festgesetzt.

3.   Die Verbandsmitglieder beteiligen sich an den Umlagen zu 
gleichen Anteilen

 Dies bedeutet:

 a) Stadt Biberach 25 % 
 b) Gemeinde Maselheim 25 %
 c)  Gemeinde Schemmerhofen 25 % 
 d) Gemeinde Warthausen 25 % 

4.   Der Verband kann die Verbandsumlage insgesamt oder mit 
Abschlagszahlungen anfordern. Diese sind einen Monat 
nach Zahlungsaufforderung zur Zahlung fällig. Im Verzugs-
fall sind Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweils gültigen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu entrichten.

§ 13
Aufteilung und Abführung von Erträgen

1.  Die Aufteilung der Einnahmen oder Ausgaben, welche im 
interkommunalen Industriegebiet anfallen, erfolgen nach 
nachstehendem Maßstab.

 a) Stadt Biberach 25 % 
 b) Gemeinde Maselheim 25 %
 c) Gemeinde Schemmerhofen 25 %
 d) Gemeinde Warthausen 25 % 

2.  Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität streben die Ge-
meinden hinsichtlich der Aufteilung des im interkommuna-
len Industriegebiet anfallende IST-Aufkommens von Firmen 
an der Gewerbesteuer vorrangig eine freiwillige Zerlegung 
auf vertraglicher Basis an.

3.  Nur für den Fall, dass eine freiwillige Zerlegung im Einver-
nehmen mit den jeweiligen Firmen nicht erreichbar ist, 
erfolgt die Aufteilung des Gewerbesteueraufkommens ent-
sprechend  Ziffer 1 dieser Vereinbarung.

  Die Standortgemeinden sind verpflichtet, das im interkom-
munalen Industriegebiet anfallende IST-Aufkommen von 
Firmen an der Gewerbesteuer abzüglich der entsprechen-
den Gewerbesteuerumlage jeweils auf Quartalsende nach 
dem Maßstab gemäß Ziffer 1 auf die anderen Verbandsmit-
glieder zu verteilen und an die anderen Verbandsmitglieder 
abzuführen. 

4.  In gleicher Weise führen die Standortgemeinden das im in-
terkommunalen Industriegebiet anfallende IST-Aufkommen 
aus der Grundsteuer B zum 15.12. eines Jahres an die 
jeweiligen Verbandsmitglieder nach dem Maßstab gemäß 
Ziffer 1 an die anderen Verbandsmitglieder ab.

5.  Die Bestimmungen in den Ziff. 2, 3 und 4 werden gemäß 
§ 6 Abs. 5 des Gesetzes über den kommunalen Finanzaus-
gleich vom 18.03.1986, in der jeweils gültigen Fassung 
bei den Ermittlungen der Steuerkraftmesszahlen der Ver-
bandsgemeinden berücksichtigt. 

6.  Sollten Zinsen aus o. g. Veranlagungen festzusetzen sein, 
so teilen diese das Schicksal der jeweiligen Hauptforderung 
und sind ebenso zu verteilen. 
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meister der Gemeinde Warthausen dessen Aufgaben war.

2.   Aufwendungen, die zur Vorbereitung der Verbandsgrün-
dung und zur Erfüllung der späteren Verbandsaufgaben 
(von einem Verbandsmitglied) im Einvernehmen mit den 
übrigen Verbandsmitgliedern erbracht wurden, sind vom 
Verband zu tragen. Den Aufwand tragen die Verbandsmit-
glieder zu gleichen Anteilen.

§ 18
Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen nach den jewei-
ligen Satzungen über die Form der öffentlichen Bekanntma-
chung der Verbandsmitglieder. Die Bekanntmachung gilt mit 
der zuletzt getätigten Veröffentlichung als erfolgt.

§ 19
Entstehung des Verbands

Der Verband entsteht gem. § 8 Abs. 2 GKZ am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung und der Ver-
bandssatzung. Werden Genehmigung und Verbandssatzung 
getrennt bekannt gemacht, ist die spätere Bekanntmachung 
maßgebend.

Ausfertigungsvermerke:

Beschlossen durch den Gemeinderat der Gemeinde 
Warthausen am 24.07.2017

Warthausen, den 20.09.2017 
gez. Wolfgang Jautz, Bürgermeister

Beschlossen durch den Gemeinderat der 
Stadt Biberach am 24.07.2017

Biberach, den 20.09.2017    
gez. Norbert Zeidler, Oberbürgermeister

Beschlossen durch den Gemeinderat der 
Gemeinde Maselheim am 24.07.2017

Maselheim, den 20.09.2017    
gez. Elmar Braun, Bürgermeister

Beschlossen durch den Gemeinderat der 
Gemeinde Schemmerhofen am 31.07.2017

Schemmerhofen, den 20.09.2017   
gez. Mario Glaser, Bürgermeister

Genehmigungsvermerk:
Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 
13.10.2017 (AZ. 14-5 2207.2-9) die Verbandssatzung des 
Zweckverbandes „Interkommunales Industriegebiet Rißtal“ 
(IGI Rißtal) gemäß § 7 Abs. 1 GKZ genehmigt. 

Hinweis nach § 4 Abs.4 GemO i. V. m. § 5 Abs. 2 GKZ:
Heilung von Verfahrens- und Formfehlern
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften auf-
grund der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann 
nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung un-
ter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich gegenüber dem Verband geltend gemacht 
werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von An-
fang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von 
jedermann geltend gemacht werden, wenn der Verbandsvor-

7.  Sollte während der Laufzeit dieser Vereinbarung das Steu-
ersystem grundlegend geändert werden, insbesondere bei 
der Gewerbe- oder Grundsteuer, so verpflichten sich die 
Vertragsparteien eine finanzielle Regelung zu treffen, die 
dieser Vereinbarung wirtschaftlich soweit als möglich ent-
spricht. Dabei ist darauf zu achten, dass insbesondere bei 
einem anderen Steuersystem für keinen Vertragspartner 
unzumutbare Härten entstehen.

§ 14
Ausscheiden und Ausschluss von Verbandsmitgliedern

1.   Ein Verbandsmitglied kann unter Einhaltung einer Frist von 
12 Monaten zum Ende des Kalenderjahres schriftlich sein 
Ausscheiden aus dem Verband aus wichtigem Grund bean-
tragen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn das Einzelinte-
resse des ausscheidungswilligen Verbandsmitgliedes das 
Gesamtinteresse der übrigen Verbandsmitglieder an einer 
dauerhaften Erfüllung der dem Zweckverband übertrage-
nen Aufgaben in erheblichem Maße übersteigt und ein Ver-
bleiben im Zweckverband nach Abwägung aller Umstände 
unzumutbar werden lässt.

2.   Das ausscheidende Verbandsmitglied hat keinen Anspruch 
auf eine Beteiligung am Verbandsvermögen. 

3.   Der Anteil des ausscheidenden Verbandsmitgliedes an den 
Umlagen wird unter den verbleibenden Verbandsmitglie-
dern entsprechend dem Verhältnis ihrer bisherigen Anteile 
an den Umlagen aufgeteilt. 

4.   Das Verbandsmitglied, das sein Ausscheiden aus dem 
Zweckverband beantragt hat, ist von der Beschlussfassung 
über das Ausscheiden oder den Ausschluss ausgeschlos-
sen.

§ 15
Auflösung des Zweckverbandes

1.   Der Verband kann nur mit Zustimmung aller Verbandsmit-
glieder durch die Verbandsversammlung aufgelöst werden. 

2.   Im Falle der Auflösung wird das Verbandsvermögen nach 
dem in § 13 festgelegten Verteilungsschlüssel aufgeteilt.

3.   Unkündbare Beschäftigte sind in diesem Fall von den Ver-
bandsmitgliedern mit sämtlichen Folgelasten zu überneh-
men. Das Nähere wird in einer Auseinandersetzungsverein-
barung geregelt.

4.   Der Verband gilt nach seiner Auflösung als fortbestehend, 
solange die Abwicklung einzelner Geschäfte dies erfordert.

§ 16
Entscheidung bei Streitigkeiten

1.   Bei Streitigkeiten zwischen dem Verband und seinen Mit-
gliedern sowie der Verbandsmitglieder untereinander über 
Rechte und Verbindlichkeiten aus dem Verbandsverhältnis, 
insbesondere über die Verteilung der Überschüsse und 
über die Pflicht zur Tragung der Verbandslasten, ist zu-
nächst das Regierungspräsidium Tübingen zur Schlichtung 
anzurufen.

2.   Erklären sich die Beteiligten mit dem schriftlichen Vor-
schlag des Regierungspräsidiums Tübingen zur gütlichen 
Beilegung des Streits nicht innerhalb von zwei Monaten 
einverstanden, können sie ihre Ansprüche vor dem zustän-
digen Verwaltungsgericht geltend machen.

§ 17
Übergangsbestimmung

1.   Bis zur Wahl des Verbandsvorsitzenden nimmt der Bürger-
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3.1  Immaterielles Vermögen 0,00 €
3.2  Sachvermögen 5.679.061,95 €
3.3  Finanzvermögen 27.114,56 €
3.4  Abgrenzungsposten 0,00 €
3.5  Nettoposition 0,00 €
3.6  Gesamtbetrag auf der Aktivseite 
      (Summe aus 3.1 bis 3.5)  5.706.176,51 €

3.7  Basiskapital 300,00 €
3.8  Rücklagen 0,00 €
3.9  Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 €
3.10  Sonderposten 4.851.045,95 €
3.11  Rückstellungen 0,00 €
3.12  Verbindlichkeiten 854.830,56 €
3.13  Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 €
3.14  Gesamtbetrag auf der Passivseite 5.706.176,51 €
        (Summe aus 3.7 bis 3.13)

Den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen wurden, soweit nicht bereits geschehen, nachträglich 
zugestimmt. Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht 
liegt gem. § 95 b Abs. 2 der Gemeindeordnung an sieben Ar-
beitstagen in der Zeit von Donnerstag, 02.11.2017 – Freitag, 
10.11.2017 je einschließlich während der üblichen Dienst-
stunden im Rathaus der Gemeinde Schemmerhofen, Zimmer 
3.1,  zur  Einsichtnahme öffentlich aus.    
    
Schemmerhofen, den 18.10.2017
Glaser, Bürgermeister 

Besprechung mit den Vereinsvorständen

Die nächste Besprechung mit den Vereinsvertretern der Ge-
samtgemeinde findet am

Donnerstag, 16. November 2017 um 19 Uhr
im Pfarrstadel, Schloßstraße 26/1 in Alberweiler

statt.

Neben einem Rückblick über die vergangenen Veranstaltun-
gen der Vereine wird der Veranstaltungskalender des Jahres 
2018 besprochen, um mögliche Überschneidungen auszuräu-
men. 

Außerdem wird Herr Dörges von der Württembergischen Versi-
cherung AG zu dem Thema „Existenzgefährdung im Ehrenamt 
– Haftung und Absicherung von Vereinsvorständen“ referieren.

Im Anschluss daran besteht auch noch Gelegenheit für Fra-
gen, Anregungen und zum Erfahrungsaustausch.

Alle Vereinsvorstände bzw. ihre Vertreter sind dazu herzlich 
eingeladen. 

Bitte merken Sie sich diesen Termin bereits heute vor. Die 
schriftliche Einladung folgt.

Geschenkgutschein

Suchen Sie ein Geschenk für liebe Freunde oder Verwandte 
und haben keine passende Idee?

Dann haben wir das Richtige für Sie!

Bei der Gemeindeverwaltung Schemmerhofen, im Bürgerbüro 
(Erdgeschoss), können Sie einen Einkaufsgutschein erwerben, 
den sogenannten 

„Schemmerhofer Gutschein“

sitzende dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf 
der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbe-
schluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist 
geltend gemacht hat.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Abwasserzweckverband Schemmerhofen - Attenweiler

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2016
Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss vom 17.10.2017 
den Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2016 gem. § 95 
b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wie folgt fest-
gestellt: 
    
1.  Ergebnisrechnung

1.1  Summe der ordentlichen Erträge 732.233,73 €
1.2  Summe der ordentlichen Aufwendungen 732.233,73 €
1.3  Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)  0,00 €

1.4  Außerordentliche Erträge 0,00 €
1.5  Außerordentliche Aufwendungen 0,00 €
1.6  Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)  0,00 €

1.7  Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)  0,00 €

2.  Finanzrechnung

2.1  Summe der Einzahlungen aus 
       laufender Verwaltungstätigkeit 479.475,05 €
2.2  Summe der Auszahlungen aus
       laufender Verwaltungstätigkeit 453.163,76 €
2.3  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
       der Ergebnisrechnung 26.311,29 €
       (Saldo aus 2.1 und 2.2)

2.4  Summe der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit 23.441,44 €
2.5  Summe der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit 1.026,26 €
2.6  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
       aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)  
  22.415,18 €
2.7  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  48.726,47 €
       (Saldo aus 2.3 und 2.6)
2.8  Summe der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit 0,00 €
2.9  Summe der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit 53.424,00 €
2.10  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
         Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)  
  - 53.424,00 €

2.11  Änderung des Finanzierungsmittelbestands 
 zum Ende des Haushaltsjahres 
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) -4.697,53 €
2.12  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
 haushaltsunwirksamen
         Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 €
2.13  Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 17.018,54 €
2.14  Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln  
 (Saldo aus 2.11 und 2.12) -4.697,53 €
2.15  Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
 Haushaltsjahres 
 (Saldo aus 2.13 und 2.14)                             12.321,01 €

3.  Bilanz
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Persönliche Beratung beim  
unabhängigen Energieberater

In der Außenstelle der Energieagentur Biberach in Schemmer-
hofen haben Bürger aus der Gemeinde die Möglichkeit, sich 
rund um erneuerbare Energien, energieeffiziente Altbausa-
nierungen und Neubauten, sowie Förderungen und Finanzie-
rungsmöglichkeiten, das Erneuerbare-Wärme-Gesetz und den 
Energiepass 2008 u. v. m. zu informieren. Zur persönlichen 
Beratung beim unabhängigen Energieberater sollten Bauplä-
ne des Gebäudes, aktuelle Energieabrechnungen (Öl, Gas, 
Strom) sowie das Schornsteinfegerprotokoll mitgebracht wer-
den.

Ort: Rathaus Schemmerhofen, 
Hauptstraße 25, Erdgeschoss, Zimmer: 1.4

Termin Dienstag, 07. November 2017, 
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr; 

Folgetermin: 29.11.2017

Um vorherige telefonische Anmeldung im Rathaus wird gebe-
ten: Frau Hagel, Telefon 07356 9356-23

„Vorsorge treffen“

Wer soll für mich Entscheidungen treffen, wenn ich dies aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr kann.

Wir informieren Sie gerne kostenlos über

- Patientenverfügung 
- Vorsorgevollmacht – Betreuungsverfügung

Jeden ersten Mittwoch im Monat von 15:30 bis 18:30 Uhr 
im Rathaus Schemmerhofen, Hauptstr. 25, Erdgeschoss, 
Zimmer Nr. 1.4

Nächster Termin ist am Mittwoch, 08. November 2017.

(telefonische Anmeldung: 07356 9356-23)

Deutsches Rotes Kreuz                                   

Eine Blutspende ist lebensrettend
Es gibt keine künstliche Alternative und hilft bis zu drei Men-
schen Gemeinsam Leben retten bedeutet, gemeinsam stark 
sein für die Region, denn jede Spende beim DRK kommt ei-
nem Patienten direkt in der eigenen Region zu Gute. Und das 
ist lebenswichtig: Ohne menschliches Blut sind viele Therapi-
en und Operationen nicht möglich. Dabei geht es nicht nur um 
Unfälle. Auch bei geplanten Operationen und Therapien ist oft
eine Transfusion notwendig. Ihre Blutspende hilft beispiels-
weise einem Krebspatienten, dessen Chemotherapie zu einer 
vorübergehenden Unterdrückung der körpereigenen Blutbil-
dung führt und der auf lebensrettende Blutübertragungen 
angewiesen ist. Trotz medizinischem Fortschritt gibt es bisher 
keine künstliche Alternative zur Blutspende. Dabei kann jede 
einzelne Blutspende bis zu drei Leben retten, denn aus jeder 
Vollblutspende entstehen drei Blutpräparate - so erhält jeder 
erkrankte Mensch genau die Bestandteile, die er zur Heilung 
benötigt. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher um eine Blut-
spende am

Freitag, dem 27.10.2017 von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr
DRK-Haus, Ringstr. 2, 88433 SCHEMMERHOFEN

Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73. Ge-
burtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre 
sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der

Den Gutschein gibt es im Wert von 10,- € bis 1000,- € und hat 
eine Gültigkeit von mindestens 2 Jahren ab Kaufdatum.

Der Gutschein wird von fast allen im Einkaufsführer enthalte-
nen Gewerbebetreibenden und Geschäften angenommen.

Machen Sie Gebrauch davon! 

Beschenken Sie Ihre Freunde und unterstützen Sie dabei die 
örtliche Wirtschaft.

Gemeindebücherei                                                   

Besuchen Sie unsere Bücherei im Rathaus Foyer. Suchen und 
finden Sie Ihre Lieblingslektüre, kostenlos und ohne viel Auf-
wand. Folgendes sollten Sie beachten:

Die Bücher können unentgeltlich und in beliebiger Anzahl aus-
geliehen werden.

In der Bücherei ist keine Fachkraft angestellt: Entnehmen Sie 
die Bücher deshalb bitte selbst.

Die Bücher sind eine Leihgabe und sollen nach etwa 1 Monat 
wieder zurückgebracht  werden. Bitte achten Sie darauf, die 
Bücher wieder in die entsprechende Rubrik einzuordnen.

Nächste Grüngutabfuhr am Dienstag, 07.11.2017

Die Grüngutabfuhr durch den Landkreis Biberach findet in un-
serer Gemeinde am Dienstag, 07.11.2017 statt. Dabei werden 
Grünabfälle wie Gartenabraum, Gehölzschnitt, Baumreisig, 
Gras und Laub, die nicht im eigenen Garten verwertet werden 
können, kostenlos abgefahren. Die Gartenabfälle müssen ent-
weder in Papiersäcken oder mit Bindfaden (Bindfaden aus ver-
rottbarem Material) gebündelt am Straßenrand bereitgestellt 
werden. 

Achtung! Gartenabfälle dürfen nicht in Plastiksäcke oder -foli-
en, Papiersäcke mit Kunststoff- oder Folienverstärkung gebün-
delt sein. Die Gartenabfälle dürfen auch nicht in Kartonagen 
verpackt werden. Langes Astwerk ist auf ein Maß unter 2 m 
zu zerkleinern, da längere Äste nicht in die Verladeeinrichtung 
des Müllfahrzeuges passen. 

Werden diese Regelungen nicht eingehalten, wird der Abfall 
konsequent liegengelassen. 

Wer im eigenen Garten kompostieren kann, sollte diese Mög-
lichkeit unbedingt nutzen! Die Eigenkompostierung ist die bes-
te und umweltfreundlichste Art zur Entsorgung bzw. Wieder-
verwertung von Grünabfällen. Diesen sehr guten Beitrag zum 
Umweltschutz kann jeder Einzelne das ganze Jahr über leisten. 

Sollte das Grüngut nicht bis zum darauffolgenden Tag abge-
holt sein, bitten wir dies dem Landratsamt unter Tel. 07351 
526133 (Herr Krug) direkt mitzuteilen. 

Die Gemeinde hat darauf keinen Einfluss.

Verloren – Gefunden

Folgende Fundsachen wurden auf dem Bürgermeisteramt 
Schemmerhofen abgegeben:

Geldbetrag

Die Gegenstände können vom Verlierer/von der Verliererin auf 
dem Rathaus, Bürgerbüro, zu den üblichen Öffnungszeiten ab-
geholt werden.
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Verwendungszweck: „Spenden-Aktion Flüchtlingskinder“

Wenn eine Spendenquittung erwünscht ist, bitte die komplette
Adresse im Verwendungszweck mitangeben.

Sachspenden werden nicht benötigt.

Gerne dürfen Sie sich bei Fragen an uns oder an Frau Monika
Härle wenden (Tel.: 0152 57867537).

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Kinderfahrradanhänger gesucht

Für unsere Flüchtlinge suchen wir 

• Kinderfahrradanhänger

Sofern Sie etwas abzugeben haben, teilen Sie dies bitte telefo-
nisch dem Bürgermeisteramt, Frau Monika Härle mit 
(Tel.: 0152 57867537).

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Gemeindeverwaltung Schemmerhofen

Hauptstraße 25 • 88433 Schemmerhofen
Tel. 07356 9356-0 • Fax 07356 9356-99
Internet: www.schemmerhofen.de
E-Mail: vorname.name@schemmerhofen.de

Jeden Mitarbeiter erreichen Sie unter seiner persönlichen
E-Mail-Adresse: z. B. mario.glaser@schemmerhofen.de

Durchwahl
•  Bürgermeister Mario Glaser

 Birgit Hagel (Sekretariat)  .............................................. - 23

• Hauptamt: 
 Alfons Link  .....................................................................  -25
 Lidija Jovanovska  
 (Sekretariat, Flüchtlinge, Schulbetreuung) .................... -64   
 Irmgard Ruf (Standesamt)  ............................................  -24
 Jürgen Jenke (Lohn- und Gehaltstelle)  .........................  -37
 Michael Kleiber (Mieten, Pachten,  
 Elternbeiträge, Hallenabrechnung) ...............................  -65 
 Susanne Blersch (Archiv, Presse)  .................................  -29
 Monika Härle (Flüchtlingsarbeit) ........... 0152 / 57867537
 

• Bürgerbüro:
 Melanie Ehrhart, Sandra Bailer, Zenta Eggle,  
 Melanie Ege, Claudia Schad  ....................................... -100
 (Ausweise, Einwohnermeldeamt, Gewerbe, 
 Grundbuchamt, Pässe, Rente, Soziales)

• Bauamt: 
 Markus Lerch  .................................................................  -28
 Karsten Krüger (Unterhaltung öffentliche Gebäude) ...  -27
 Simone Romer (Bauamt, Friedhofsamt)  .....................  -26

• Kämmerei: 
 Gertrud Müller-Missel  ....................................................  -31
 Christina Feuerer (Kasse)  .............................................  -33
 Carola Krug (Vollstreckung)  ..........................................  -63
 Sandra Bürk (Buchhaltung, Jungholzgruppe)  .............  -32
 Monika Auberer (Buchhaltung, Mühlbachgruppe)  .....  -62

• Steueramt: 
 Stefan Behmüller  ..........................................................  -36
 Elisabeth Haid-Kopf (Steuern, Grundsteuer, 
 Wasser- & Abwassergebühren: Schemmerhofen, 

Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blut-
spende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersu-
chung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute 
Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben ret-
ten kann. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbrin-
gen. Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen 
zur Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800-
1194911 und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich.

Schnuppertag Erste-Hilfe
Die Ferienaktion des JRK 
Schemmerhofen!
Habt ihr schon einmal einen Verband an-
gelegt? Wisst ihr, wie man einen Notruf 
macht?

Viele Spiele und Aktionen rund die Erste-Hilfe warten auf euch!
Das Jugendrotkreuz freut sich auf euch!

Termin: Samstag, 04. November 2017, 10:00 bis 13:00 Uhr
DRK-Haus, Ringstraße 2, 88433 Schemmerhofen

Alter: ab Klasse 3
Für Getränke und Snacks ist gesorgt!

Bitte meldet Euch bis zum 31. Oktober an bei:
Johanna Birk: Telefon: 0176 66844320
E-Mail: birkjohanna@web.de

Bei der Anmeldung bitte den Namen, Kontaktdaten und das 
Alter des Kindes angeben.

Netzwerk Mensch
netzwerk.mensch@gmx.de

Flüchtlinge

Weihnachtsgeschenke

Spenden-Aktion für Flüchtlingskinder
Auch dieses Jahr plant der Helferkreis eine Weihnachtsge-
schenke-Aktion für die Flüchtlingskinder. Hierfür benötigen wir 
Ihre Spende.

Folgende Spenden werden angenommen:

• Geldspenden

Bankverbindungen
Kreissparkasse Biberach
DE93 6545 0070 0000 0023 21 BIC: SBCRDE66XXX
Raiffeisenbank Riss-Umlach eG
DE03 6546 1878 0012 5090 00 BIC: GENODES1WAR
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Bischof Aplinar Senapati besucht  
die Seelsorgeeinheit Schemmerhofen

Bischof Aplinar Senapati erzählt in einem Vortrag von seiner 
Arbeit in einer der ärmsten Gegenden Indiens.  

Bischof Senapati aus dem Osten Indiens besucht vom 27. bis 
zum 31 Oktober unsere Seelsorgeeinheit Schemmerhofen. 
Hierbei freut er sich besonders auf das Wiedersehen seines 
Neffen- Pater Sunil, der bereits seit mehr als 5 Jahren als Vin-
zentinischer Pater in unserer Seelsorgeeinheit als Priester und 
Seelsorger tätig ist. 

Bischof Senapati wurde im Mai 2016 in Indien zum Bischof 
geweiht. Ihm wurde dort eine neue Diözese zugeteilt die er 
seither aufzubauen versucht. Ein bischöfliches Gebäude, ei-
nen Bischofssitz, einen Dom, eine Kirche, ein Gemeinde- oder 
Pfarrhaus sucht man jedoch vergebens.

Die Menschen sind arm und Christen werden teilweise sogar 
benachteiligt oder gar verfolgt. Es ist dem Gesetz nach gar ver-
boten, die Konfession zu wechseln. Bischof Senapati kommt 
wie Pater Sunil aus dem Staat Orissa. Der Bundesstaat Orissa 
liegt im Osten Indiens am Golf von Bengalen. In Orissa gab 
es bis Mai letzten Jahres fünf Diözesen, die sechste namens 
Rayagada wurde 2016 gegründet.  Die neue Diözese hat eine 
Größe von 39.368 km², rund 62.000 Katholiken leben dort, 
aufgeteilt auf 24 Seelsorgeeinheiten, 50 Priester betreuen die 
Gläubigen. 

Kirchen sind in Indien meist sehr spärlich ausgestattet. Es 
gibt meist keine Bänke, die Menschen sitzen oder knien auf 
den Fußböden. Die Priester haben kein Auto, die Straßen sind 
schlecht ausgebaut, die Dörfer sind oft nur per Motorrad oder 
zu Fuß erreichbar.

Bischof Senapati lebt selbst in einfachsten Verhältnissen. 
Seine wichtigste Aufgabe sieht er darin, die Bildung der Be-
völkerung zu unterstützen um die ärmlichen Verhältnisse zu 
durchbrechen und um als Christ in einem schwierigen gesell-
schaftlichen Umfeld überhaupt bestehen zu können. Die Eltern 
haben kein Geld um eine Schulbildung zu finanzieren. Diese 
leben meist von den Erträgen ihrer kleinen Felder. Eine Indus-
trie sucht man vergebens. Die Männer bearbeiten die Felder 
noch mit Kuhgespannen, Traktoren sind zu teuer für die Bau-
ern. Hauptnahrungsmittel ist Reis und die Früchte der Natur. 

Bischof Senapati ist dennoch motiviert, Hilfe in sein Land zu 
bringen. Er ist zuversichtlich, dass der Aufbau seiner Diözese 
irgendwann gelingen wird und er den Menschen auch damit 
eine Perspektive bieten kann. Er möchte seine Diözese mit Le-
ben füllen.

Am Sonntag den 29. Oktober möchten Bischof Senapati und 
Pater Sunil in einem abendlichen Bildervortrag über deren 
Heimat erzählen und über die Menschen und das Land Indien 
berichten.

Zu dem Vortrag sind alle Besucher aus Nah und Fern ganz 

 Schemmerberg)  .............................................................  -35
 Barbara Musch (Grundsteuer, Wasser- & 
 Abwassergebühren: Alberweiler, Altheim, 
 Aßmannshardt, Ingerkingen) .........................................  -34

Kirchliche Nachrichten 
der Seelsorgeeinheit Schemmerhofen

Verlässliche Seelsorge in der Seelsorgeeinheit Schemmerho-
fen. Folgende Möglichkeiten haben Sie, um diese Seelsorge 
in Anspruch zu nehmen:

Telefon:
• Kath. Pfarramt der Seelsorgeeinheit
   Schemmerhofen 07356 / 9379-0
• Pfarrer Kilian Krug 07356/9379-0  

kilian-krug@gmx.de
• Pater Sunil Kumar Singh 07356 / 9379-17 

sunilseberian@gmail.com
• Schwester Viktoria Weber 07356 / 9379-21 

 Sr-viktoria@gmx.dee

Internet: www.kirche-schemmerhofen.de
Postweg: Kath. Pfarramt  der Seelsorgeeinheit Schemmerhofen 
Käppelestrasse 16, 88433 Schemmerhofen

NOT- UND BEREITSCHAFTSDIENST

30.10.2017 
Pater Sunil Kumar Singh CM · Telefon 07356/9379 -0
31.10. – 05.11.2017
Pfarrer Kilian Krug · Telefon 07356/9379-0

Öffnungszeiten 
Kath. Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit Schemmerhofen
StMauritius.Schemmerhofen@drs.de

Montag 09.00 – 12.00 Uhr Fr. Schmidberger
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr Fr. Schmidberger
Dienstag 15.00 – 17.30  Uhr Fr. Stöferle
Mittwoch 09.00 – 12.00 Uhr Fr. Schmidberger
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr Fr. Mohr
Freitag 09.00 – 12.00 Uhr Fr. Stöferle

Interesse an Binokel? Phase 10? Rummikub?  
Karten- oder Brettspielen?

Sie sind herzlich eingeladen zum SPIELETREFF 
im „Guten Engel“. Samstag, 04. November ab 
19:00 Uhr. Für alle im Alter von 10 bis 99+

Auf Euer Kommen freut sich der Freundeskreis
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herzlich eingeladen. Der Vortrag findet am Sonntag den 29. 
Oktober um 20:00 Uhr im Haus St. Anna in Schemmerhofen 
statt. Hierzu sind alle Interessierten ganz herzlich eingeladen!
Um 19:00 Uhr wird Bischof Senapati die Abendmesse im Auf-
hofener Käppele mitgestalten. Die Kollekte des Gottesdiens-
tes ist für seine Arbeit in Indien bestimmt. Auch hierzu ergeht 
herzliche Einladung!

Voranzeige: Hörner erklingen zu Ehren  
des heiligen Hubertus

Am Sonntag, 5. November, 10 Uhr wird im Aufhofener Käp-
pele eine Eucharistiefeier zu Ehren des Heiligen gefeiert. Die 
Jagdhornbläsergruppe der Jägervereinigung Ehingen gestaltet 
diese Eucharistiefeier musikalisch mit. Anschließend an die 
Eucharistiefeier wird im Haus St. Anna Wildessen angeboten. 

Organistentreffen der Seelsorgeeinheit 
Schemmerhofen

Alle Organisten sind am Donnerstag, 9. November 2017 um 
20.00 Uhr zu einer Besprechung ins St. Anna Haus eingela-
den.

Elternabend der Erstkommunionkinder 2018

Zu diesem Treffen am Mittwoch, 15. November um 20.00 Uhr 
im Haus St. Anna sind alle Eltern herzlich eingeladen. Die Ein-
ladungen wurden per E-Mail versandt. Wer evtl. kein Schreiben 
bekommen hat, möge sich bitte im Pfarrbüro melden.

Gottesdienstordnung

vom 28. Oktober – 05. November 2017

Samstag, 28. Oktober – Hl. Simon u. hl. Judas, Apostel
 14.00 Uhr Schemmerhofen
  Beichtgelegenheit, Käppele
 19.00 Uhr Schemmerberg
   Eucharistiefeier († Karl u. Paula Behmüller 

u. Angehörige, wir gedenken auch 
   † Franziska Lempp, † Friedrich Merk u. 
  † Irene Merk, † Wilhelm Rieger)
 19.00 Uhr Schemmerhofen
  Eucharistiefeier, Käppele 
  († Elisabeth u. Hans Haller u. 
  Renate Kästle)

Sonntag, 29. Oktober – 30. Sonntag im Jahreskreis, 
Ev: Mt 22,34-40
 10.00 Uhr Altheim
  Eucharistiefeier († Frieda Kloos, 
  wir gedenken auch † Theresia Wall,
  in bes. Meinung)
 10.00 Uhr Aßmannshardt
  Familiengottesdienst in der Festhalle 
  (in bes. Meinung, wir gedenken auch
  † Gebhard Maigler z. Jtg., 
  † Rita Härle z. Jtg.)
 10.00 Uhr Ingerkingen
  Eucharistiefeier (in bes. Meinung)
 19.00 Uhr Altheim
  Rosenkranz
 19.00 Uhr Ingerkingen
  Rosenkranz
 19.00 Uhr Schemmerberg
  Andacht
 19.00 Uhr Schemmerhofen
  Eucharistiefeier mitgestaltet von 
  Bischof Aplinar Senapatil, Käppele 

  († Gundram Reiter)
  Die Kollekte ist für die Arbeit von 
  Bischof Senapati bestimmt

Montag, 30. Oktober
 18.00 Uhr Schemmerberg
  Eucharistiefeier (in bes. Meinung)

Dienstag, 31. Oktober – Hl. Wolfgang, Bischof v. Regensburg
 19.00 Uhr Alberweiler
  Eucharistiefeier (in bes. Meinung) 
  im Pfarrhaus

Mittwoch, 01. November – Allerheiligen, Hochfest
 08.45 Uhr Altheim
  Hochamt (in bes. Meinung)
 08.45 Uhr Ingerkingen
  Hochamt (für verst. Angehörige)
 10.00 Uhr Aßmannshardt
  Hochamt ( † Leni Gerster u. verst. 
  Angehörige, wir gedenken auch
  † Fam. Kästle, † Paula Braig z. Jtg., 
  † Hans Kuhn)
 10.00 Uhr Schemmerberg
  Hochamt († Klothilde u. Anton Strahl)
 10.00 Uhr Schemmerhofen
  Hochamt, Käppele
 11.30 Uhr Alberweiler
  Andacht vor der Friedhofshalle, 
  anschl. Gräberbesuch
 13.30 Uhr Ingerkingen
  Rosenkranz
 13.30 Uhr Schemmerhofen
  Rosenkranz, Käppele
 14.00 Uhr Altheim
  Andacht und Gräberbesuch
 14.00 Uhr Aßmannshardt
  Andacht bei der Friedhofshalle, 
  anschl. Gräberbesuch
 14.00 Uhr Ingerkingen
  Andacht und Gräberbesuch mit 
  Ehrung am Kriegerdenkmal
 14.00 Uhr Schemmerberg
  Andacht und Gräberbesuch
 14.00 Uhr Schemmerhofen
  Andacht, Käppele anschließend 
  Gräberbesuch

Donnerstag, 02. November – Allerseelen
Kollekte: Priesterausbildung in Europa
 09.00 Uhr Schemmerhofen
  Eucharistiefeier, Käppele 
  († Pater Rudolf Hohmann OMI)
 10.00 Uhr Aßmannshardt
  Krankenkommunion
 10.00 Uhr Schemmerhofen
  Eucharistiefeier, Wohnpark St. Klara 
  († Karl Braun)
 14.00 Uhr Altheim
  Eucharistiefeier mit den Senioren 
  (in bes. Meinung)
 18.30 Uhr Ingerkingen
  Eucharistiefeier (in bes. Meinung) 
  und Prayersession

Freitag, 03. November – Hl. Hubert, hl. Pirmin, hl. Martin v. 
Porres, sel. Rupert Mayer
 08.00 Uhr Schemmerhofen
  Eucharistiefeier, Pfarrkirche
 08.15 Uhr Ingerkingen
  Krankenkommunion
 08.30 Uhr Altheim
  Krankenkommunion
 10.30 Uhr Schemmerberg
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Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum 
am 31. Oktober 2017 um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche 
in Attenweiler. Der Gottesdienst wird von dem evangelischen 
und katholischen Kirchenchor und dem Posaunenchor musi-
kalisch mitgestaltet.  Die Predigt beginnt mit den vier reforma-
torisch evangelischen Wahrheiten

 - Solus Christus – allein Christus
 - Sola Gratia – allein aus Gnade
 - Sola Scriptura – allein aufgrund der Schrift
 - Sola Fide – allein durch den Glauben

Weiterhin wird die theologische Botschaft und die Aussage der 
Reformation anhand von reformatorischen Liedern deutlich 
gemacht.

Um 10 Uhr werden die Glocken unserer Kirche anlässlich des 
Reformationsjubiläums zehn Minuten läuten.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es im Gemeindesaal In-
formationen zu unserer Gemeindesituation und ab 11 Uhr bie-
ten wir ein Mittagessen (Maultaschen mit Kartoffelsalat) an. 

Donnerstag, 2. November
 20.00 Uhr Öffentliche Sitzung des 
  Kirchengemeinderats
  im evangelischen Gemeindehaus in 
  Attenweiler

Sonntag, 5. November – 21. Sonntag nach Trinitatis -
 11.00 Uhr Gottesdienst in Uttenweiler in 
  der kath. Kirche St. Simon u. Judas
  (Pfarrer Herbert Seichter)
   Das Opfer im Gottesdienst ist für die Bibel-

verbreitung bestimmt.

Frauenkreis Uttenweiler

Weihnachten im Schuhkarton „Geschenke der Hoffnung“
Dieses Jahr packen die Frauen des Evang. Frauenkreises be-
reits zum 16. Mal Päckchen für die Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“. Es wird das letzte Mal sein. Flyer werden in der 
evangelischen Kirche in Attenweiler und in Uttenweiler in der 
St. Uta Apotheke sowie in der Bücherei ausgelegt. Weitere In-
fos gibt es im Internet. Päckchen zur Aktion werden bereits 
am Dienstag 7. November 2017 von 16.00 bis 18.00 Uhr in 
Uttenweiler angenommen. 

Weitere Infos bei Gudrun Dahler 07374-921901.

Evangelische Kirchengemeinde Warthausen

mit Schemmerhofen, Schemmerberg, Ingerkingen und Altheim

Evang. Pfarramt: 
Pfarrer Hans-Dieter Bosch, 
Martin-Luther-Str. 6, 88447 Warthausen
Telefon:  07351 / 13 9 14. Fax: 07351 / 79 84
E-Mail:    Pfarramt.Warthausen@elkw.de 

Seelsorge in den Pflegeheimen:
Pfarrer Herbert Seichter, Attenweiler:  Tel. 07357 - 856

Sonntag, 29. Oktober  
 9.30 Uhr  Warthausen: Gottesdienst mit Kinderkirche 
  und zwei Taufen:

  Wort-Gottes-Feier mit Krankenkommunion,  
  Haus Luisa
 11.00 Uhr Krankenkommunion
 11.30 Uhr Schemmerhofen
  Krankenkommunion

Samstag, 04. November – Hl. Borromäus
  Kollekte: Monatsopfer
 18.00 Uhr Altheim
  Eucharistiefeier (in bes. Meinung)
 18.00 Uhr Aßmannshardt
  Eucharistiefeier für Familien, 
  die ein Kind verloren haben (in bes. 
  Meinung)

Sonntag, 05. November – 31. Sonntag im Jahreskreis, 
Ev: Mt 23,1-12
  Kollekte: Monatsopfer
 08.45 Uhr Ingerkingen
  Eucharistiefeier († Paula Schmid, 
  wir gedenken auch in bes. Meinung)
 10.00 Uhr Schemmerberg
  Eucharistiefeier († Klara u. Michael   
  Rechtsteiner, wir gedenken auch
  † Gertrud u. Georg Oelmaier, † Franz 
  Maier u. † der Fam. Ackermann)
 10.00 Uhr Schemmerhofen
  Hubertusmesse – mitgestaltet von der   
  Jagdhornbläsergruppe der
  Jägervereinigung Ehingen, Käppele
 14.00 Uhr Altheim
  Taufe der Kinder Liliana und Luana Ogger
 18.00 Uhr Schemmerberg
  Andacht
 19.00 Uhr Schemmerhofen
   Eucharistiefeier, Käppele († Roswitha 

Braun, wir gedenken auch 
  in bes. Meinung)

Evangelische Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Attenweiler/Alberweiler/Aßmannshardt

Evangelisches Pfarramt Attenweiler
E-Mail: Pfarramt.Attenweiler@elkw.de
Telefon: 0 73 57/8 56
Telefax Nr. 0 73 57/92 11 69

Kontoverbindung der evang. Kirchengemeinde Attenweiler:
IBAN: DE49654618780051029006

Nachbarschaftshilfe:  Frau Schilling, Tel. 07357/1382

Wochenspruch:   Es ist dir gesagt, Mensch , was gut ist und 
was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes 
Wort halten und Liebe üben und demütig 
sein vor deinem Gott.“ (Micha 6,8)

Freitag, 27. Oktober
 15.15 Uhr Jungschar „Smarties“ im evangelischen
  Gemeindehaus in Attenweiler 

Sonntag, 29. Oktober – 20. Sonntag nach Trinitatis -
 9.30 Uhr Gottesdienst in Attenweiler 
  (Pfarrer Herbert Seichter)
  mit Feier des Heiligen Abendmahls 
  (Einzelkelch/Saft)
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Schemmerhofen

Amtliche Nachrichten

Freiwillige Feuerwehr Schemmerhofen                  

Die nächste Gesamtprobe der Feuerwehr findet am 27.10.2017 
um 20:00 Uhr statt.

Die Altersabteilung trifft sich ebenfalls.

Der Kommandant
Martin Musch

Kinder- und Familienhaus & Kita Löwenzahn

Vorankündigung St. Martin 2017
Die Martinsfeier findet dieses Jahr am Freitag, 10.11.2017 
statt. Weitere Informationen zum Ablauf, Uhrzeit und Treff-
punkt folgen im nächsten Mitteilungsblatt.

Vereinsmitteilungen

SV Schemmerhofen e. V. 

Metzelsuppe im Sportheim in Schemmerhofen
Am Sa. 04.11.17 ab 17:00 Uhr sowie So. 05.11.17 von 11:00 
– 14:00 Uhr und ab 16:30 Uhr.

Auch dieses Jahr bieten wir zusätzlich panierte Schnitzel und 
Pommes an. Sonntag nach dem Mittagessen Kaffee und Ku-
chen

Im Angebot auch Schwarzwurst, gerauchte Schinkenwurst, 
Schwartenmagen und Leberwurst zum Mitnehmen.

Nutzen Sie den Anlass für einen Besuch einiger attraktiver 
Spiele:

Samstag 
- 16:30 Uhr Jugendtrainer SVS – AH SVS
- 18:30 Uhr Übertragung Bayern-Dortmund (Sky)

Sonntag
– 10:30 Uhr B-Jugend SGM – SGM Tannheim Iller/Rot
– 12:45 Uhr SGM Herren II – SV Rissegg
– 14:30 Uhr SVS Herren  – SF Bronnen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
SV Schemmerhofen e.V., Abt. Fußball

 
Abteilung Fußball                                                       

SV Reinstetten - SGM Schemmerhofen/Ingerkingen .........1:2
Auf schwierigen Platzverhältnissen gelang unserer SGM ein 
wichtiger Auswärtssieg beim SV Reinstetten. Die erste Halbzeit 
gehörte mehr den Gastgebern, die vor allem mit langen Bällen 
agierte. Ansonsten war der erste Spielabschnitt geprägt von 
vielen Zweikämpfen und unzähligen kleinen Fouls. Chancen 
war eher Mangelware, lediglich ein Kopfball der Gastgeber so-
wie eine Halbchance von Gästestürmer Frank Haller ist hierbei 
nennenswert. Nach dem Seitenwechsel setzte die SGM den 
Gastgeber schon früh in der eigenen Hälfte unter Druck. Da-
durch konnte die Spielweise der Heimmannschaft, mit langen 
Bällen spielend, unterbunden werden. Nach einigen schnel-
len Ballgewinnen kam die SGM zu Chancen. Letzten endlich 

    Luise Sophie Blum aus Warthausen und Pauline 
Klausnitzer aus Birkenhard.

   (Pfarrer Hans-Dieter Bosch)

DIENSTAG 31. Oktober 2017 (Staatlicher Feiertag)
REFORMATIONSTAG
 11.00 Uhr   Warthausen, katholische Pfarrkirche St. Johan-

nes Evangelist:
    Ökumenischer Gottesdienst zum Reformations-

fest. Musikalische Gestaltung:
   Katholischer Kirchenchor unter Leitung von 

Maria-Luise Doll. (Pfr. Wunibald Reutlinger, Pfr. 
Hans-Dieter Bosch)

ab ca. 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr
 Warthausen, Turn- und Festhalle: 
  Gemeindenachmittag zum Reformationstag
 Es wird FÜR ALLE ein einfaches Mittagessen angeboten. 
  Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Wolfgang Jautz 

gibt es einige Grußworte. Der Musikverein Warthausen un-
ter Leitung von Peter Schuck wird den Nachmittag musika-
lisch begleiten. Ab etwa 14 Uhr wird „Oma Paula“ den hu-
morvollen Teil des Nachmittags gestalten.  Für Kinder sind 
Spieltische vorgesehen.

 
HERZLICHE EINLADUNG an alle Bürgerinnen und Bürger!
 
Sonntag, 5. November – 21. Sonntag nach Trinitatis  
   9.30 Uhr  Biberach, Stadtpfarrkirche St. Martin: 
  Gottesdienst. (Dekan Hellger Koepff)

Hingewiesen wird auf eine Veranstaltungsreihe  
zum Reformationsfest im Oktober
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Gartenbauverein Schemmerhofen e. V.                                   
 
Für Mitglieder, Nichtmitglieder und gerne auch Männer!!!
Hektik und Genuss – gute Planung macht´s möglich
Schnelle Küche – auch gut für die (Mittags)Pause zum 
Mitnehmen
Am 08. 11. 2017 wird uns Frau Rieger vom Landwirtschaft-
samt Informationen über die Nahrungsmittelausgabenent-
wicklung in Deutschland, Verzehrgewohnheiten, Entwicklung 
von Haushaltsgrößen, Energiebedarf, Heißhunger und Snacks, 
Essen zwischendurch und nachhaltige Lebensmittel-Auswahl 
geben und dann geht es mit Genussproben wie immer in die 
Praxis mit Tipps zu pfiffigen Kreationen, was sich schnell und 
gut vor- und zubereiten lässt.

Wir treffen uns um 14 Uhr im Feuerwehrhaus in Schemmerho-
fen. Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben.

Anmelden können Sie sich beim Martha Glaser (Tel. 
07356/2108) oder per Mail (martha.glaser@gmx-de) bis zum 
03. November 2017
 
 
Narrenzunft Schemmerhofen e. V.                        

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Narrenzunft Schemmerhofen e.V.
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet statt am 

Termin:  Samstag, den 11. November 2017 
Uhrzeit:  20.00 Uhr 
Ort:  Zunftheim 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung
2. Bericht des Zunftmeisters
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassiers
5. Entlastung
6. Wahlen
7. Wünsche und Anträge, Verschiedenes

Zur Wahl stehen: 2. Vorstand, Schriftführer,
3 Zunfträte, 2 Gruppenleiter  (Hoka-ma, Fanfarenzug), 
1 Kassenprüfer

Wir möchten schon jetzt alle aktiven und passiven Mitglieder, 
die Vertreter der örtlichen Vereine, sowie die Freunde und Gön-
ner der Narrenzunft recht herzlich zur Jahreshaupt-versamm-
lung einladen. 

Schriftliche Anträge und Wahlvorschläge können bis 6. No-
vember im Zunftheim abgegeben werden.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung feiern wir  
natürlich noch den „11.11. – Die Eröffnung der Narrensaison 
2018“. Auch hierzu sind Alle recht herzlich eingeladen.

CDU-Gemeindeverband Schemmerhofen        

Bundestagswahl – Nachlese

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Wählerinnen und Wähler,
der CDU-Gemeindeverband bedankt sich für das gute Wahler-
gebnis und die hohe Wahlbeteiligung. 21 Parteien ließen sich 
im Wahlkreis Biberach aufstellen und warben um Erst- und 
Zweitstimmen. Mit 47,4 Prozent der Erststimmen in Schem-
merhofen war der CDU-Bundestagskandidat Josef Rief der 
führende Direktkandidat und wird uns für weitere 4 Jahre im 
Bundestag gut vertreten und wünschen ihm dazu viel Erfolg. 

fiel das 1:0 für den Gast aus Schemmerhofen nach einem 
zu kurz geklärten Eckball, den Marcel Link im gegnerischen 
Tor unterbringen konnte. Das anschließende Aufbäumen der 
Gastgeber sorgte nur für wenig Gefahr. Unsere SGM verpasste 
es aus ihren Chancen das 2:0 nachzulegen und so kam es 
zu einer spannenden Schlussphase. Der Gastgeber nutzte 
zunächst eine Unachtsamkeit in der Defensive und erzielte in 
der 85.den Ausgleichstreffer. Wenig später hatte Reinstetten 
sogar den Siegtreffer auf dem Fuß. Besser machte es Stefan 
Zell in der Nachspielzeit mit einem Lupfer über den Torwart 
zum vielumjubelten 2:1Siegtreffer. 

SV Reinstetten II - SGM Schemmerhofen/Ingerkingen II ...0:1
Zurück in der Erfolgsspur ist unsere Reserve. Nach der bitte-
ren Niederlage im vorherigen Spiel, war der Gast zur Wieder-
gutmachung bemüht. Die erste Halbzeit gestaltete sich lange 
ausgeglichen mit nur wenigen Chancen auf beiden Seiten. Die 
erste klare Torchance verwertete Johannes Ziegler souverän 
nach Vorlage von Christoph Glaser zum 1:0. Nach dem Füh-
rungstreffer wurde der Gastgeber etwas stärker und hatte mit 
einem Lattentreffer aus 30 Metern Pech. Der Gästetorwart 
verhinderte kurz vor der Pause den Ausgleichstreffer mit ei-
ner starken Parade. Nach dem Seitenwechsel bestimmte die 
SGM das Spiel wieder mehr und kam durch einige Kontersi-
tuationen mehrmals gefährlich vors Tor, allerdings ohne das 
nötige Glück im Abschluss. Nach einem Eckball fiel das 2:0, 
wurde wegen eines vermeintlichen Foulspiels aber zurückgep-
fiffen. Die Heimmannschaft versuchte in den letzten Minuten 
nochmal alles um zum Ausgleich zukommen. Die gutstehende 
Abwehr ließ aber nichts mehr anbrennen und so blieb es am 
Ende beim knappen 1:0 Auswärtssieg. 

Nächste Spiele:
Sonntag 29.10.2017 in Ingerkingen
11:30 Uhr: SGM II – SV Fischbach II
13:15 Uhr: SGM – SV Fischbach 
 
Spielbericht SV Mietingen - SVS
Am vergangenen Sonntag war der SVS zu Gast beim SV Mie-
tingen II. Der SVS kam gut in die Partie und versuchte die 
Gastgeber früh unter Druck zu setzen. Die anfängliche Über-
legenheit konnte der SVS allerdings nicht zur Führung nutzen. 
Stattdessen ließ man die Gastgeber ins Spiel kommen und 
verlor zunehmend die Überlegenheit. In der 18. Minute gelang 
dennoch Jochen Scheu das 1:0 für den SVS. Im weiteren Spiel-
verlauf gab es Chancen auf beiden Seiten. Mit einem knappen 
1:0 ging es in die Halbzeitpause.

Nach der Pause hatte der SVS wieder mehr vom Spiel aber 
ohne dabei zwingend vor dem gegnerischen Tor aufzutauchen. 
Erst in der 57. Minute konnte Kim Lück einen schönen Spiel-
zug zum 2:0 vollenden. Nach diesem Treffer passierte auf bei-
den Seiten nicht mehr viel. Am Ende war es ein verdienter Sieg 
für den SVS.

Abteilung Handball                                                                                           

Ergebnisse vom vergangenen Wochenende:

Weibliche C-Jugend
SV Bad Buchau - SG Schemmerhofen/ Uttenweiler .....  26:17 

Weibliche A-Jugend
JSG Bodensee - SG Schemmerhofen/ Uttenweiler ........26:14

Kommende Spieltermine:
Sonntag, 29.10.2017
Weibliche C-Jugend
SC Lehr - SG Schemmerhofen/ Uttenweiler
Anpfiff ist um 10:00 Uhr in der Sporthalle Ulm 
Nord in Ulm-Lehr.
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Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 11.11.2017 
beim Vorsitzenden schriftlich einzureichen.

Wir bitten um rege Teilnahme der Mitglieder. Die Vertreter der 
örtlichen Vereine und Organisationen sowie Freunde und Be-
kannte sind ebenfalls herzlich willkommen.

Ihre Kriegerkameradschaft Schemmerhofen e.V. 
die Vorstandschaft
Hans Rapp, Vorsitzender

Pfarrgemeinde St. Mauritius

Krankenkommunion
Freitag, 03. November, ab 11.30 Uhr.

Voranzeige – Großputz im Haus St. Anna
Am Dienstag, den 7. November, ab 08.30 Uhr wird der Groß-
putz im Haus St. Anna durchgeführt. Es wäre schön, wenn sich 
wieder viele fleißige Helferinnen und Helfer an dieser Putzakti-
on beteiligen würden!

Herzliche Einladung!

Alberweiler

Amtliche Nachrichten

Ortschaftsratsitzung
Am Montag, 30.10.2017 findet um 20:00 Uhr im Rathaus Al-
berweiler eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates statt. 

Tagesordnung:

1. Bericht des Ortsvorstehers
2. Baugesuche
2.1   Erstellung eines Doppelhauses auf Flst. 489/33, Im 

Oberfeld 4, Alberweiler
 Silke Mohr, Talstraße 53, 88433 Alberweiler

2.2 Nutzungsänderung
  Einbau einer Betriebsleiterwohnung auf Baugrundstück 

Uferweg 5, Flst. 108, 108/1 und 110/3, Alberweiler
 Heike Mohr, Uferweg 5, 88433 Alberweiler
 3. Friedhofsordnung
 4. Verschiedenes

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zu dieser Sit-
zung recht herzlich eingeladen. 

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet eine nichtöffent-
liche Sitzung statt.

Hermann Ackermann, Ortsvorsteher

Vereinsmitteilungen

SV Alberweiler e. V. 

Abteilung Fußball                                                       

FV Olympia Laupheim II – SV Alberweiler ............................5:1
Eine deutliche und verdiente Niederlage kassierte der SVA 
beim Auswärtsspiel in Laupheim. Die Gastgeber waren von 

Bedanken möchten wir uns auch für die Bereitstellung der 
Veranstaltungsräume, den Bewirtungen, allen Beteiligten und 
Helfern, den besuchten Firmen durch Kandidat Josef Rief und 
dem Listenkandidaten Christian Natterer, für die informativen 
Gespräche und der freundlichen Aufnahme sowie den Besu-
chern der Wahlveranstaltungen und den Infoständen beim 
Modehaus Schlichtig.

Jahresausflug am 1. Oktober 2017
Unseren Jahresausflug führten wir diesmal zusammen mit der 
Kriegerkameradschaft Schemmerhofen e.V. durch. 33 Teilneh-
mer erlebten bei schönem Herbstwetter einen interessanten 
Tag. 

Das erste Ziel war das Hohenzollern-Schloss Sigmaringen mit 
viel Sehenswertem und der neuen Waffenkammer, die größte 
und schönste Europas. Danach ging es zur Mittagsrast ins be-
kannte Restaurant „Traube“. 

Frisch gestärkt ging die Fahrt Richtung Messkirch zum Besuch 
der im Bau befindlichen frühmittelalterlichen Klosteranlage 
Campus Galli. Bei den Führungen durch den Bezirk konnten 
wir den Handwerks-Künsten aus früheren Zeiten zusehen, was 
ein beeindruckendes Erlebnis war. 

Bei der Heimfahrt kehrten wir im Gasthaus „Linde“ in Göggin-
gen ein. Es war für alle ein erlebnisreicher Ausflug. Der Vor-
sitzende bedankte sich bei den Gruppen fürs Dabeisein ganz 
herzlich, mit dem Wunsch, bei den nächsten Ausflügen auch 
wieder teilzunehmen.

Ihr CDU-Gemeindeverband Schemmerhofen

die Vorstandschaft
Hans Rapp, Vorsitzender

Kriegerkameradschaft Schemmerhofen e.V.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
die Kriegerkameradschaft Schemmerhofen e.V. gedenkt all-
jährlich am Volkstrauertag der Gefallenen und Vermissten und 
Opfer der Kriege. Wir laden Sie und alle Mitglieder sehr herz-
lich ein am 

Sonntag, den 19. November 2017 um 10:00 Uhr am Gottes-
dienst im Käppele, mitgestaltet vom Männergesangverein 
und anschließendem Gedenken am Kriegerdenkmal beim 
Friedhof, 

teilzunehmen. Die Feier am Denkmal wird vom Männer-
gesangverein, Musikverein und den Fahnenabordnungen der 
örtlichen Vereine umrahmt.

Die Parkplätze beim Kriegerdenkmal am Sonntagvormittag da-
für bitte freihalten.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Im Anschluss an die Gefallenen-Ehrung am Kriegerdenkmal 
findet im Gasthaus „Goldener Adler“ in Schemmerhofen die 
diesjährige Mitgliederversammlung mit folgender Tagesord-
nung statt:

1. Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassenwarts
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung
8. Nachwahl des stellvertretenden Vorsitzenden
9. Verschiedenes, Diskussion Anregungen, Anträge
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Altheim

Amtliche Nachrichten

Freiwillige Feuerwehr Altheim                              

Die nächste Feuerwehrprobe findet am Montag 30.10. um 
20.00 Uhr statt. Die Altersabteilung trifft sich ebenfalls.
 
Der Kommandant

Vereinsmitteilungen

SV Altheim e. V. 

Binokelturnier und Metzelsuppe 
in Altheim, 27.10. – 29.10.2017
Am Freitag, 27.10.2017, findet bereits zum 6. Mal in der Turn- 
und Festhalle Altheim ein „Binokelturnier“ statt. Der Sieger 
erhält 400€, der Zweitplatzierte 200€ und wer den 3. Platz 
erreicht, gewinnt 100€. Außerdem gibt es zahlreiche attraktive 
Sachpreise zu gewinnen.

Die Startgebühr beträgt 10€. Einlass ist ab 18:30 Uhr, Beginn 
des Turniers ist um 19:30 Uhr. Wir freuen uns wieder auf zahl-
reiche Kartenspieler aus Nah und Fern.

Am Samstag, 28.10.2017, findet ab 17:30 Uhr die Metzelsup-
pe des Fördervereins des SV Altheim statt. Es werden wieder 
deftige Gerichte wie Kesselfleisch oder Blut- und Leberwurst 
mit Sauerkraut angeboten, aber auch Tellersülzen und Vesper-
platten.

Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr Mittagessen. Anschließend wer-
den Kaffee und Kuchen angeboten. Am Abend gibt es wieder 
Unterhaltungsprogramm, unter anderem vom Kinderturnen. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und laden recht herzlich 
alle Bewohner der Großgemeinde Schemmerhofen und Umge-
bung ein.

 
Abteilung Fußball                                                       

12. Spieltag
 
SV Fischbach - SGM Altheim/Schemmerberg ............2:3 (1:0)
Tore: 2x Dominik Bareth, Christoph Barth

Reserve: ............................................................................0:2 (0:1)
Tore: 2x Nico Birk 
Einen hart umgekämpften Sieg konnte die SGM gegen Fisch-
bach feiern. Bei schwierigen äußeren Bedingungen tat sich 
die SGM äußerst schwer ins Spiel zu kommen. Die Gastgeber 
standen in der Defensive kompakt und versuchten mit langen 
Bällen zum Erfolg zu kommen. Oftmals wurde die SGM nur 
nach Standardsituationen gefährlich. Die Heimelf hatte zwei 
gute Möglichkeiten und konnte die dritte in der 33. Minute nut-
zen. Nach einem unnötig verlorenen Zweikampf war der Spie-
ler der Heimelf frei durch und behielt vor dem Tor die Nerven. 

Auch in der Folge zeigte die SGM keine gute Leistung. Anfang 
der zweiten Halbzeit erhöhte die SGM den Druck und hatte 
zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich.  In der nicklichen und 
teilweisen harten Partie (11 gelbe Karten, zwei gelb-rote Kar-
ten) konnten die Gastgeber in der 65. Minute das 2:0 erzielen. 
Die SGM gab sich jedoch nicht auf und kam nur zwei Minu-
ten später nach einer schönen Vorarbeit von Christoph Barth 
durch Dominik Bareth zum Anschlusstreffer. In der 70. Minute 

Beginn an die aktivere Mannschaft und ging gleich mit dem 
ersten Torschuss in Führung. Laupheim II konnte sogar wenige 
Minuten später auf 2:0 erhöhen. Kurz vor dem Seitenwechsel 
gelang Daniel Grimm auf Vorarbeit von Timo Bailer der An-
schlusstreffer. Es keimte nochmals Hoffnung auf im SVA-La-
ger. Es sollte aber in der zweiten Halbzeit zu keinem weiteren 
Treffer reichen. Im Gegenteil. Die Gastgeber spielten weiter 
druckvoll nach vorne und konnten am Ende das Ergebnis auf 
5:1 in die Höhe schrauben.

Die SGM hatte am Wochenende spielfrei.

Nächste Spiele:
Sonntag, 22.10.2017, 15:00 Uhr, Spielort: Aßmannshardt
SV Alberweiler – SV Sulmetingen

Sonntag, 29.10.2017, 13:15 Uhr, Spielort: Aßmannshardt
SGM SV Alberweiler II/SV Aßmannshardt – SV Sulmetingen II

Zum nächsten Heimspiel begrüßen beide Teams auf dem 
Sportplatz in Aßmannshardt den SV Sulmetingen. Dies bedeu-
ten zwei ganz schwere Heimspiele, denn beide Mannschaften 
vom SVS stehen in der Tabelle weit vorne.

Abteilung Frauenfußball                                            

SV Alberweiler 2 – SG Aulendorf
Der SV Alberweiler startete gut in die Partie und ging nach ei-
nem starken Solo von Melanie Wenger gleich in der 2.Minute 
in Führung. Der Gastgeber wurde immer besser und konnte in 
der 30. Minute das 2:0 durch Laura Mohr markieren. 

In der zweiten Halbzeit spielte sich der SVA einige Chancen 
heraus, die zunächst allerdings nicht genutzt wurden. Erst in 
der 67. Minute schoss Sibel Meyer den Ball in das Toreck und 
konnte somit das 3:0 erzielen. 6 Minuten später erhöhte Flo-
rine Hartnegg nach einem Eckball auf 4:0. Daraufhin drehten 
die Gäste etwas auf und konnten sich noch einige Torchancen 
herausspielen, die zunächst allerdings von der starken Torhü-
terin Tamara Bauschatz gehalten wurden. Erst in der 90.Mi-
nute konnte Sabrina Schmid eine Chance nutzen und auf 4:1 
verkürzen. Das Tor änderte allerdings nichts mehr und der SV 
Alberweiler konnte als Sieger vom Platz gehen.

Nächste Woche spielt der SV Alberweiler 2 auswärts 
um 11.00 Uhr beim TSV Tettnang 2.

Abteilung Jugendfußball                                           

A-Junioren SGM Aßmannshardt / Alberweiler

SGM Aßmannshardt : SGM Äpfingen ..................................6 : 0
Torschützen: 2 x Elidon Onuzi, je 1 x Sascha Härle, Robin Mohr, 
Kevin Schultheiß und Maximilian Werner.
Der Sieg fiel zu hoch aus, da vor allem in der 1. Halbzeit die 
Gäste aus Äpfingen die besseren Torchancen hatten, aber im-
mer wieder in Torhüter Raphael Keckeisen ihren Meister fan-
den. Am kommenden Wochenende ist spielfrei!

Pfarrgemeinde St. Ulrich

Andacht mit Gräberbesuch
vor der Friedhofshalle in Alberweiler.

HUNDE GEHÖREN AN DIE LEINE!
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Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, bitte telefonisch melden 
bei Rita Pfeifle:  1460

Aßmannshardt

Amtliche Nachrichten

Kindergarten Aßmannshardt                              

St. Martinsfest
Zu unserem diesjährigen St. Martinsfest am Mittwoch, 
08.11.2017 laden wir Sie alle herzlich ein!

Wir beginnen um 17:30 Uhr in der Kirche mit einem gemein-
samen Wortgottesdienst und machen uns anschließend mit 
unseren Laternen auf den Weg zum Spielplatz, wo wir uns das 
St. Martinsspiel anschauen.  Danach laden wir Sie alle herzlich 
ein, den Abend gemütlich mit Martinsbrezeln, Leberkäsewe-
cken, Kinderpunsch und Glühwein im Garten unserer Kinder-
tageseinrichtung ausklingen zu lassen. Bitte bringen Sie hier-
zu wieder eigene Tassen mit!

Wir freuen uns auf ein schönes 
St. Martinsfest mit vielen Gästen!
Die Kinder, das Kita-Team & der Elternbeirat

Vortrag:  Zwischen Hitze und Hoffnung im Südsudan
Stefanie Heckenberger arbeitete 6 Monate für die Organisati-
on „Ärzte ohne Grenzen“ im Südsudan. Sie gibt in ihrem Vor-
trag einen kleinen Einblick über das Leben und Arbeiten im 
jüngsten Land der Welt, dem Südsudan.

WANN:  9. November 2017
BEGINN:  19 Uhr
WO:   Foyer Mehrzweckhalle Aßmannshardt
DAUER:  ca. 1 Stunde
   EINTRITT FREI

Vereinsmitteilungen

SV Aßmannshardt e. V. 

Weinabend
mit Florian Fischer von Weinhalt am Weberberg

28.10.2017, ab 19:00 Uhr
im Foyer Halle Aßmannshardt

Flohmarkt und Metzelsuppe
 
Samstag, 28.10.2017 Flohmarkt
Von 8.00 – 14.00 Uhr Verkauf in und um die Halle.

wurde Patrick Gaupp im Strafraum der Gastgeber gefoult. Den 
fälligen Elfmeter brachte Dominik Bareth im Tor der Gäste zum 
2:2 unter. Die SGM blieb nun am Drücker und konnte das Spiel 
in einer hektischen Schlussphase noch für sich entscheiden. 
Der stark spielende Christoph Barth konnte sich mit einem Al-
leingang gegen mehrere Gegenspieler durchsetzen und den 
umjubelten 3:2-Siegtreffer erzielen. In der 86. Minute musste 
ein Spieler der SGM aufgrund einer gelb-roten Karte den Platz 
verlassen. Die Gastgeber versuchten nochmals alles um den 
Ausgleich zu erzielen, die Defensive der SGM konnte sich der 
Angriffe jedoch erwehren. In der Nachspielzeit sah ein Spieler 
aus Fischbach ebenfalls die gelb-rote Karte. Einige Augenbli-
cke später pfiff der Schiedsrichter ab und die SGM konnte drei 
weitere Punkte auf ihr Konto gutschreiben, auch wenn diese 
sehr glücklich zu Stande kamen.
 
Einen weiteren wichtigen Erfolg konnte die SGM-Reserve ge-
gen Fischbach feiern. Jedoch tat sich die SGM äußerst schwer 
gegen die bisher punktlosen Gastgeber. Die Heimelf hielt sehr 
gut dagegen und ließ die Gäste nur schwer ins Spiel kommen. 
In der 30. Minute ging die SGM durch Nico Birk in Führung. 
Der Führungstreffer brachte jedoch keine Sicherheit und das 
Spiel verlief weiterhin ausgeglichen. Auch in der zweiten Halb-
zeit änderte sich nicht viel. In der 69. Minute gelang erneut 
Nico Birk das 2:0 und somit die Entscheidung. In der Folge 
passierte nicht mehr viel und die Resere konnte ihren 8. Sai-
sonsieg feiern.
 
Am kommenden Sonntag, 29.10.2017 ist der SV Rissegg zu 
Gast bei der SGM. Das Spiel wird um 15 Uhr in Altheim ange-
pfiffen. Die Reserve hat spielfrei, da die Gäste ihre Reserve 
zurückgezogen haben.

Basarteam Altheim

Nächster Babybasar in Altheim ( bei Schemmerhofen )
am Samstag, 20.01.2018 gleich vormerken!

ACHTUNG ÄNDERUNG: 
Dieses Mal wird der Basar als Selbstverkäuferbasar durchge-
führt, da wir Terminüberschneidungen mit der Hallenplanung 
hatten und erst am Samstag in die Halle können. Nähere In-
formationen folgen!

Pfarrgemeinde St. Nikolaus

Änderung der Betzeiten
Ab dem 01.11.17 findet der Rosenkranz, so wie die Stunde des 
Gebets, am Montag statt. In den Wintermonaten finden diese 
Veranstaltungen ab 18.00 Uhr im Gemeindehaus statt, in den 
Sommermonaten wieder in der Kirche um 19.00 Uhr.

Krankenkommunion 
am Freitag, 03. November 2017 ab 8.30 Uhr.

Seniorennachmittag, Donnerstag 02. November 2017
Wir laden ganz herzlich zum nächsten Seniorennachmittag am 
02. November 2017, um 14:00 Uhr ein. Nach dem gemeinsa-
men Gottesdienst wird Herr Eugen Engler über den Martinus-
weg berichten.  Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Nächster Termin: Donnerstag, 07. Dezember 2017
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Reisigspenden für Adventsmarkt
Am Samstag, den 02.12.2017 findet wieder unser kleiner aber 
feiner Adventsmarkt statt. Dieser zeichnet sich insbesondere 
durch viele handgemachte Advents- und Weihnachtsartikel 
aus. Für die Gestaltung der Adventskränze und Gestecke freu-
en wir uns auf eine Vielzahl von Reisigspenden, die Sie gern 
bei Carmen Blaser, Weihergasse 6, 88433 Aßmannshardt, 
Tel.: 07357 1241, abgeben können.

Schon jetzt danken wir Ihnen für 
Ihre Mithilfe und Unterstützung!

Musikverein Aßmannshardt e. V. 

Pfarrgemeinde St. Michael

Andacht mit Gräberbesuch
Bitte beachten Sie, dass die Andacht nicht in der Pfarrkirche 
sondern gleich auf dem Friedhof bei der Aussegnungshalle 
stattfindet.

Tägliches Rosenkranzgebet
Ab dem 02. November beten wir den Rosenkranz um 08.30 
Uhr im Pfarrhaus. Mitbeter/-innen sind herzlich willkommen!

Krankenkommunion
am Donnerstag, 02. November ab 10.00 Uhr.

Kirchengemeinderatssitzung
am Freitag, 03. November um 18.00 Uhr im Pfarrhaus. Zu die-
ser öffentlichen Sitzung wird herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

1.  Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
2. SE Schemmerhofen: Neue Gottesdienstplanung
3. Kirchengemeinde Aßmannshardt: Liturgische Themen
4.  Kirchengemeinde Aßmannshardt: Allgemeine Gebäudet-

hemen
5. Verschiedenes

Liebe Mädchen und Jungen,
„Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“
Unter diesem tollen Motto der Aktion Dreikönigssingen 2018 
wollen wir bald wieder durch die Straßen ziehen und ‚Segen 
bringen – Segen sein‘. Aber nur mit eurer Hilfe und Unterstüt-
zung kann das klappen. Wir suchen Mädchen und Jungen ab 
der 5. Klasse, die mit uns diese Aktion gestalten möchten.
Wenn du also Lust und Spaß am Singen hast und Kindern auf 
der ganzen Welt helfen möchtest bist du herzlich eingeladen. 
Mach mit und melde dich bis zum 05.11.2017, wir freuen uns 
auf dich:

Bettina Mohr, Bernadette Branz, Marina Liebhart, 
Sonja Blersch (Tel: 720) und Judith Kreutzer (Tel: 9205732)

Nach unseren Vorbereitungen letzten Samstag
wollen wir eines immer mehr: 100% Herz
Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst am Sonntag, 
26.10.2014 um 10 Uhr in der Halle Aßmannshardtals Auftakt 
zur Metzelsuppe.

Für Verpflegung ist gesorgt, außerdem gibt es wieder unser 
leckeres Kuchenbuffet.
 
Sonntag, 29.10.2017 Metzelsuppe
10 Uhr Familiengottesdienst in der Mehrzweckhalle
ab 11 Uhr Metzelsuppe mit einer großen Auswahl an Spei-
sen. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein 
Aßmannshardt
ab 12 Uhr Kuchenbuffet

Abteilung Fußball                                                       

Heimspiel in Aßmannshardt, am Sonntag, den 29.10.2017 
SV Alberweiler – SV Sulmetingen  15:00 Uhr
SGM Alberweiler II / SV Aßmannshardt 
– SV Sulmetingen II   13:15 Uhr

Abteilung Gymnastik                                                                        

Abteilungsversammlung/Jahresabschlussfeier
Die diesjährige Abteilungsversammlung mit anschließender 
Jahresabschlussfeier der Abteilung Gymnastik findet in die-
sem Jahr bereits am Freitag den 17.11.17 ab 15:00 Uhr (Ab-
teilungsbericht mit Wahlen ab 16:15 Uhr) im Sportheim statt. 

Es gibt Kaffee, Kuchen, Häppchen und ein kleines Unterhal-
tungsprogramm.

Wir freuen uns auf Jung und Alt und vor allem auf einen schö-
nen Nachmittag. Wer nicht schon um 15:00 Uhr Zeit hat, darf 
gerne auch noch später dazukommen.

Anmeldung bitte bis 10.11.2017 bei Silke Maucher 
Tel. 9217179 oder in den jeweiligen Übungsstunden.

Abteilung Tennis                                                                                                                                                                                                     

Jahreshauptversammlung
Zu unserer ordentlichen Abteilungsversammlung laden wir alle 
Mitglieder am Samstag, 18. November 2017 um 19:00 Uhr ins 
Sportheim Aßmannhardt ein.

Tagesordnung:

 1. Begrüßung
 2. Berichte
 3. Entlastung
 4. Wahlen
 5. Anträge
 6. Verschiedenes

Anträge können bis zum 11. November 2017 schriftlich bei der 
Abteilungsleiterin eingereicht werden.
Sabine Maigler, Abteilungsleiterin Tennis

Musikverein Aßmannshardt                               

Altpapiersammlung
Der Musikverein Aßmannshardt führt am kommenden Sams-
tag, den 28.10.2017 in den Gemeinden Aßmannshardt, Alber-
weiler und Grafenwald eine Altpapiersammlung durch.

Bitte halten Sie das Altpapier ab 9:00 Uhr, handlich gebündelt,  
am Straßenrand zur Abholung bereit.

Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung!

Vielen Dank!
Ihr Musikverein Aßmannshardt e. V.
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Tennisclub Ingerkingen e. V.                                     

Lauftreff / Nordic Walking
Für alle Mitglieder, die Lust haben sich in den Wintermonaten 
sportlich zu betätigen, findet ab sofort jeden 1. Samstag im 
Monat ein Lauftreff statt. Beginn: 04.11.17 / 14:30 Uhr Treff-
punkt: Weiherkreuz

Musikverein Ingerkingen e. V.                             

Altkleidersammlung am 04.11.2017
Die Jungmusiker des Musikvereins Ingerkingen  führen  am 
Samstag, 04.11.2017 ihre alljährliche Altkleidersammlung 
durch. Die Sammlung wird je nach Zustand der Kleidung hilfs-
bedürftigen Menschen zugeführt. Der Erlös wird für die Ju-
gendarbeit des Musikvereins verwendet. 
 
Die Bläserjugend bedankt sich bereits 
im Voraus für Ihre Unterstützung

Obst- und Gartenbauverein Ingerkingen e. V.      

Herzlichen Glückwunsch den neuen 
Fachwarten für Obst- und Garten 
Am Freitag 13.10.2017 haben Claudia Bohlmann, Andreas 
Schmid und 31 weitere Personen die Prüfung zum LOGL ge-
prüften Fachwart für Obst- und Garten erfolgreich abgelegt. 
Mit ihnen haben wir 2 weitere Fachwarte in der Gemeinde 
Schemmerhofen. Wir wünschen beiden viel Spaß beim Anwen-
den der gelernten Fähigkeiten für unsere Natur und Gärten.
Die Ausbildung geht über 190 Stunden verteilt über ein Jahr 
mit theoretischen Teilen und vielen praktischen Stunden. 
Mehr Informationen zur Ausbildung gibt es auf ogab.info oder 
direkt bei uns. Für Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine 
gibt es einen Sonderpreis.
 
blühende Grüße
dein Obst- und Gartenbauverein Ingerkingen e.V.
ogv-ingerkingen.de

Pfarrgemeinde St. Ulrich

Krankenkommunion 
am Freitag, 03. November 2017 ab 8.15 Uhr.

Viele fleißige Hände geben ein schnelles Ende…

Unter diesem Motto stand vergangenen Samstag ein Arbeits-
einsatz in unserer Kita St. Ulrich. 12 m³ Hackschnitzel sollten 
als Fallschutzmaterial unter den Spielgeräten verteilt werden. 
Bei gutem Wetter und mit vielen kleinen und großen fleißigen 
Helfern war alles im Nu erledigt. Auch Pfarrer Krug ließ sich die 
erste offizielle Aktion in unserer Gemeinde nicht entgehen und 
unterstützte die Elternschaft trotz vollem Terminkalender tat-

Ingerkingen

Vereinsmitteilungen

SV Ingerkingen e. V.

Sportheim

Öffnungszeiten Sportheim: 27.10. – 24.11.2017

Freitag, 27.10.:  20:00 – 01:00 Uhr
Sonntag, 29.10.:  11:00 – 21:00 Uhr
11:30 Uhr  Reserve – SV Fischbach
13:15 Uhr  SGM – SV Fischbach
15:00 Uhr  SVS – FC Inter Laupheim

Freitag, 10.11.:  20:00 – 01:00 Uhr
Freitag, 17.11.:  20:00 – 01:00 Uhr
Freitag, 24.11.:  20:00 – 01:00 Uhr

Sky-Übertragungen im Sportheim
Samstag, 28. Oktober 18:30
 FC Bayern München – RB Leipzig

Sonntag, 29. Oktober 18:00 
VFB Stuttgart – SC Freiburg

Samstag, 04.November 18:30
 Borussia  Dortmund – FC Bayern München

Wir freuen uns auf Euer kommen!
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Schemmerberg

Amtliche Nachrichten

Ortschaftsratsitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates findet am
Donnerstag, 02. November 2017 um 20.00 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses statt.

Tagesordnung:

1.  Bericht des Ortsvorstehers
2.   Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren
 - Neubau eines Wohnhauses auf Flst. 1815, Bussenblick 2
3.   Bauantrag zum Neubau eines Erddammes zur Abfangung 

des Oberflächenwassers auf Flst. 1518/2, 1526, 500, 
571, 571/1 auf Gemarkung Schemmerberg und Altheim

4.  Verschiedenes

Zu dieser Sitzung sind alle interessierten Mitbürgerinnen und 
Mitbürger eingeladen. Anschließend findet eine nichtöffentli-
che Sitzung statt.

Anton Hinsinger 
Ortsvorsteher

Schulnachrichten

Grundschule Schemmerberg

Die Grundschule Schemmerberg braucht Eure Hilfe!!!
Wir haben uns bei der Aktion „Scheine für Vereine“ bei Do-
nau 3FM beworben. Mit den 500,- € hat es leider noch nicht 
geklappt. Deshalb hoffen wir auf das Online-Voting. Die drei 
Vereine mit den meisten Stimmen können bis zu 3.000,- € 
gewinnen! Wir benötigen das Geld für unser Zirkusprojekt im 
Frühjahr 2018. Bitte geben Sie uns Ihre Stimme.

So voten Sie für uns:
Gehen Sie auf die Homepage www.donau3fm.de und klicken 
auf „Scheine für Vereine“. Runterscrollen bis „Suche/nach 
Verein suchen“ angezeigt wird und „Grundschule Schemmer-
berg“ eingeben. Dann auf den roten Button „abstimmen“ kli-
cken und Ihre Email Adresse angeben.

Wichtig: Sie erhalten eine Email von Donau 3FM mit der Bitte 
um Bestätigung Ihrer Stimme. Nur dann wird Ihre Stimme ge-
zählt. Pro Email Adresse ist eine Stimmabgabe möglich.
Die Kinder der Grundschule Schemmerberg danken Ihnen von 
Herzen.

Vereinsmitteilungen

SV Schemmerberg e. V.

Öffnungszeiten Sportheim :
 
Donnerstag, 26.10.2017      ab 19.30 Uhr geöffnet
Samstag, 28.10.2017        ab 15.15 Uhr geöffnet
                                                Ab 15.30 Uhr Bundesliga live auf Sky
                                             Ab 18.30 Uhr  Das Topspiel am Samstag                                               
             FC Bayern München – RB Leipzig
 
Sonntag, 29.10.2017      ab 10.45 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet
                                                Ab 16.30 Uhr geöffnet
                                                Ab 16.30 Uhr Bundesliga live auf Sky

kräftig. Mit selbst gebackenem Kuchen aus der Kita konnten 
sich anschließend Klein und Groß stärken und den Arbeitsein-
satz gemütlich ausklingen lassen.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen fleißigen Helfern für deren 
Einsatzfreude!

KGR Ingerkingen

KLjB Ingerkingen                                         

Aufruf 
An alle Jugendlichen zwischen 12 und 14 Jahren: Am 
02.11.2017 um 17:00 Uhr findet eine Jugendgruppe zum 
Reinschnuppern statt. Hierzu laden wir euch herzlich ein! Wir 
werden eine gemeinsame Stunde bei lustigen Spielen und 
anderen Aktivitäten verbringen. Spaß ist auf jeden Fall garan-
tiert. Die Runde Mitglieder werden sich und die KLjB etwas 
genauer vorstellen. Eure Eltern dürft ihre gerne mitbringen. 
Habt ihr Fragen? Dann meldet euch bei Sarah Rechtsteiner 
(07356/4141).

Wir freuen uns auf viele neue und 
vielleicht auch bekannte Gesichter! 
 

Neuaufnahme
Auch in diesem Jahr nehmen wir wieder neue Mitglieder in die 
Landjugend auf. Wenn du also 15 Jahre alt oder in der 9. Klas-
se bist, dann laden wir dich herzlich ein, am Donnerstag, den 
02.11.2017 um 18:00 Uhr in den Landjugendraum zu kom-
men. Dort werden wir einige lustige Spiele durchführen und 
dann seid ihr offizielle Mitglieder der KLjB! Anschließend findet 
ab 19:00 Uhr die Jahreshauptversammlung statt.
 

Jahreshauptversammlung
An alle Mitglieder und Interessenten. Die diesjährige Jah-
reshauptversammlung findet am 02.11.2017, im Landju-
gendraum statt. Beginn ist um 19:00 Uhr. Wir bitten um pünkt-
liches und vollzähliges Erscheinen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Jahresberichte
3. Entlastung der Runde
4. Neuwahlen
5. Sonstiges

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen.
Eure KLjB Ingerkingen
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Abteilung Tennis                                                                                                                                                                                                     

16. HALLOWEEN Party
Es ist endlich wieder soweit, am 31.10.2017 ab 20:00 Uhr 
steigt in der Festhalle Schemmerberg die legendäre Hallo-
weenparty 2017. Dieses Jahr heizen euch DJ TONIX und DJ 
FABU mit den neusten Beats und den Tophits der letzten Jahre 
richtig ein. 

Kein Einlass unter 16 Jahren.
Einlass unter 18 Jahren nur mit Partypass.

Wir möchten euch bitten, außerhalb des eigentlichen Veran-
staltungsgeländes als auch auf eurem Heimweg um Rück-
sichtnahme auf Anwohner und deren Eigentum, aber auch um 
einen respektvollen Umgang miteinander.
 
 
Liederkranz Schemmerberg e. V.               
 
Gelungenes Weinfest
Auch dieses Jahr konnte der Liederkranz Schemmerberg wie-
der ein gelungenes Weinfest präsentieren. Bei einer voll be-
setzten Halle und einer tollen ausgelassenen Stimmung wurde 
das Weinfest ein voller Erfolg.

Dass der Kinderchor „ChorKids“ viel Freude am Singen hat, 
war den Gästen bereits bekannt. Dass die kleinsten aber auch 
noch talentierte Pfeifer sind, konnte das Publikum vor Ort er-
fahren und bestaunen. Chorleiterin Carina Lebherz weiß, was 
für Talente in den kleinen ChorKids steckt. Nicht nur singen 
und pfeifen, sondern auch mit viel Bewegung machten uns die 
kleine Stars eine Freude. Am Klavier begleitete wurde die klei-
ne Kinderschar von Isabell Lebherz.

 

Auch der Jugendchor „Kuimba“ hat mit seinem Liedgut und 
auch Stimmlich das Publikum wieder mal  begeistert. Die Mä-
dels überraschten sogar, passend zum Lied – Ich will keine 
Schokolade – die Gäste mit einem Schokoladenregen. Großen 
Beifall gab es auch für die zwei Chorleiterinnen, Ute Koch und 
Laura Hochdorfer, für Ihre Zugabe. Hier zeigten die zwei Ihr 
ganzen können im Cup-Song. Die Gäste waren begeistert was 
sich durch einen riesen Beifall zeigte.

                                        2. Halbzeit  Werder Bremen – FC Augsburg
          Ab 18.00 Uhr  Bundesliga live auf Sky
               VFB Stuttgart  -  SC Freiburg
 
Dienstag, 31.10.2017      ab 18 Uhr geöffnet
                Ab 20.45 Uhr  Champions League Live auf Sky
                 Celtic Glasgow – FC Bayern München
 
Mittwoch        01.11.2017      ab 18.00 Uhr geöffnet
 
 Wir freuen uns auf deinen Besuch !
 Das Sportheimteam
 

Abteilung Jugendfußball                                           

C - Jugend
 
Spieltag vom Samstag 21.10.17
6. Spieltag (Bezirkstaffel)
 
SGM Baltringen I - SGM Biberach ..........................................1:1
Es spielten: David Rist, Andreas Härle, Patrick Sauter, Carlo 
Gründler, Philipp Lutz (1 Tor), Jonas Welser, Marvin Härle, Da-
vid Härle, Henry Kammerer, Jonas Ruf, Benedikt Pult, Daniel 
Siebert, Sandro D‘Ettore, Samara Beck
  
6. Spieltag (C7er- Kreisstaffel)
 
SGM Baltringen II - SGM Tannheim-Iller/Rot II ....................2:5 
Es spielten: Jannis Maier, Moritz Enderle, Lukas Lerner, Albert 
Huber (1 Tor), Jakob Jehle, Markus Langlouis, Jonathan Rolser 
(1 Tor), Fabian Stöferle, Philip Manz
 
Nächste Spiele Samstag 28.10.17
7. Spieltag (Bezirkstaffel)  
SGM Tannheim-Iller/Rot I - SGM Baltringen I
Spielbeginn 14:00 Uhr in Haslach
 
 7. Spieltag (C7er- Kreisstaffel) 
SGM Kirchberg/Iller II - SGM Baltringen II 
Spielbeginn 12:30 Uhr in Kirchberg
 
 Vorschau Freitag 03.11.17
 8. Spieltag (Bezirkstaffel)    
 SGM Baltringen I - SGM Kirchberg/Iller I
 Spielbeginn 17:00 Uhr in Baltringen
 
 
D-Juniorinnen

6. Spieltag

SGM Schemmerberg/Baltringen – SGM Reinstetten .........3:3
Wie erwartet traf man mit dem Juniorinnen aus Reinstetten 
auf einen körperlich starken Gegner. Eine zwischenzeitliche, 
auch gut herausgespielte 3:1 Führung,  brachte man nicht 
über die Zeit. 

Einerseits ließ man gute Chancen aus, anderseits konnte man 
sich über die ganze Spielzeit nicht mit der doch sehr körper-
lichen Spielweise des Gegners anfreunden. Am Ende trennte 
man sich gerecht 3:3.

Kader: Ina Enderle, Julia Enderle, Schultheis Mia, Krug Bianca, 
Lea Mara Geiger, Lämmle Rebecca, Hess Mareike, Hummel 
Svenja, Thea Böhringer, Finie Müller 

Nächstes Spiel:
Samstag 04.11.2017 – 13:00 Uhr in Schemmerberg
SGM Schemmerberg/Baltringen – SGM Alberweiler
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Müller begeistern. Ein leckerer Gaumenschmaus durfte an 
dem Abend nicht fehlen. Zwiebelkuchen, Denette, Kürbissup-
pe oder ein Käseteller wurden den Gästen serviert. Dazu gab 
es ausgewählte Weine.

Dankeschön
An dieser Stelle möchte sich der Liederkranz bei allen Bäcke-
rinnen für die leckeren Zwiebelkuchen und Denetten bedan-
ken. Auch gilt ein besonderer Dank dem Service- und Küchen-
personal, sowie dem Ausschankteam, das an diesem Abend 
Dienst hatte. Ebenso geht ein Dankeschön an das wunderbare 
Publikum, das die Chöre mit viel Applaus belohnt hat.

Ihr Liederkranz Schemmerberg

Projekt-Chor anlässlich des Weihnachtskonzertes 
des Musikvereins Schemmerberg
Der Liederkranz Schemmerberg begleitet den Musikverein bei 
seinem Weihnachtskonzert am 16.12.2017 bei drei Musikstü-
cken. Hierzu würde wir uns über jede Verstärkung - egal ob 
Frau oder Mann, jung oder alt - freuen. Die erste Probe hierfür 
wäre am Freitag, 10. November 2017 um 20 Uhr im Lieder-
kranz Proberaum. Vorgesehen sind vier Proben. Wer Lust hat 
mit zu singen, einfach zur ersten Probe vorbei kommen oder 
jemanden vom Liederkranz ansprechen.
Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Liederkranz Schemmerberg

 
Sozialverband VdK OG Schemmerberg

Nachlese Hauptversammlung 14.10.2017
Nach Begrüßung durch Vorstand J.Klingensteiner und dem 
Gedenken an die seit der letzten Versammlung verstorbenen 
Mitglieder erfolgte der Bericht über dieTätigkeit von Vorstand 
und Beirat in drei Sitzungen, inbesonders der Vorbereitung der 
durchgeführten Veranstaltungen wie Adventfeier, Infoveran-
staltung zu den Themen Patientenverfügung und Testament, 
Jahresausflug nach Augsburg und Grillfest.Kassier Peter Ziech 
konnte erfreuliche Zahlen vermelden. 

Die Kassenprüfer bescheinigten mängelfreie Buchführung 
und so ergab die von Ortsvorsteherstellvertreter Rainer Leb-
herz durchgeführte Abstimmung Entlastung von  Vorstand, 
Kassier und Beirat  ohne Gegenstimme oder Enthaltung. Die 
anstehenden Wahlen wurden vom VdK Kreisvorsitzenden 
Helmut Stebner durchgeführt. Die bisherigen Stelleninhaber 
stellten sich der Wiederwahl, Gegenvorschläge erfolgten nicht. 
Es wurden einstimmig und ohne Enthaltung gewählt in den 
Vorstand: Jürgen Klingensteiner und Brigitte Koch in Persona-
lunion, Kassier: Peter Ziech, Kassenprüfer: Hugo Bisser und 
Paul Rainer Engstler, Beiratsmitglieder: Bruno Werner, Sebas-
tian Scheffold, Hugo Bisser und als neues Beiratsmitglied Paul 
Rainer Engstler, Schriftführer: Jürgen Klingensteiner, Frauen-
beauftragte: Brigitte Koch. 

Bei der anschließenden Ehrung langjähriger Mitglieder erhiel-
ten zwei für 10 Jahre  und fünf für 25 Jahre Mitgliedschaft 
Urkunden mit Ehrennadeln und ein Präsent.Unter Punkt Ver-
schiedenes wurde vom Vorstand auf die Nützlichkeit einer 
VdK Mitgliedschaft hingewiesen insbesonders wenn es um die 
Einstufung der Pflegegrade in der Pflegeversicherung oder um 
die Einstufung beim Schwerbehindertenausweis geht. Wort-
meldungen der Mitglieder erfolgten keine, was auf eine Zufrie-
denheit mit der Arbeit des Gremiums und mit dem gesamten 
Sozialverband VdK schließen lässt.Im Anschluß der Hauptver-
sammlung konnten sich die Mitglieder mit dem erhaltenen 
Gutschein an den Köstlichkeiten der vom SV Schemmerberg 
organisierten Metzelsuppe erfreuen.

 
Der Liederkranz unter der Leitung von Dorothea Werner konn-
te das Publikum mit deutschen, altbekannten Liedern begeis-
tern. Beim Lied „Die Julischka aus Budapest“ konnten die 
Mädels von „Kuimba“ ihr Tanzbein schwingen und den Gästen 
zeigen wie man in Ungarn zu diesem Lied tanzt. Anhand des 
Applauses konnte man erkennen, dass die Gäste Ihre Freude 
daran hatten. Auch konnte der Wirt aus Padua auf der Bühne 
zeigen, wie man in Italien die Spaghetti, Ravioli usw. serviert.

 
Als special-guest konnte das schwäbische Sextett „halbadrui“ 
das Publikum mit Witz und Gesang begeistern. Nun wissen 
alle Gäste, wie der Name „halbadrui“ entstand. In einem Lied 
erzählten uns die sechs Damen, wie sie sich immer Freitags 
um 14.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen zur Probe trafen. Und 
so ergab sich daraus „halbadrui“.  Auch hat das Sextett die 
Erfahrung gemacht, dass deren Männer im Haushalt nicht so 
wirklich hilfreich sind, was sie uns in einem Ihrer Lieder vermit-
telt haben. Das begeisterte Publikum konnte nicht genug von 
den sechs Damen bekommen und forderte lautstark Zugabe, 
dem „halbadrui“ gerne auch mehrmals nachkam.

 
Mit Witz leitete Albert Bayer, Rainer Lebherz und Irmgard Mül-
ler durchs Abendprogramm. Als Schauspieler konnte Dietmar 
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die ganze Familie werden wird. Die Saalöffnung ist um 18.00 
Uhr. 

Vorspeise:  Glasierte Maronen mit Wildpastete und                                                        
  Kaffee – Schinken, arrangiert an Blattsalatbou-

quet 
Suppe:   Wildbrät-Knödel in der Kraftbrühe mit hausge-

machten Backerbsen                 
 und frischen Wildkräutern

 Am Buffet:
Hauptgang:   Rehbraten, gefüllt mit Trockenfrüchten in 
 Wacholdersoße
  Braten vom Frischling in Brotteig an 
  Schokoladensoße
  Braten vom Hirschschinken mit 
 Sauerkirschsoße
  Wilderer–Topf „Hubertus“ in der 
 Rotwein-Preiselbeersoße
Beilagen:  schwäbische Eierspätzle
  hausgemachte Haselnuss-Spätzle
  frischer Knauzenbrot-Auflauf
  feines Apfelblaukraut
  Speckbohnen
  Birnen-Preiselbeeren-Ragout
Dessert:  Zimt-Apfelküchle
  Süße Maultasche
  Vanillesoße

Wir bieten Ihnen diesen Gaumenschmaus zu einem Preis von 
22,50 € pro Person an und Sie können essen, bis Sie satt sind. 
Kinder bis 14 Jahre bezahlen 1,00 €/Lebensjahr, Kinder ab 14 
Jahre bezahlen den vollen Preis. Sie können dann am Sams-
tag unser Essen aus vollem Herzen genießen mit dem Gefühl 
noch etwas Gutes zu tun, denn der Erlös dieser Veranstaltung 
kommt der Ulf Prümmer BürgerStiftung Mietingen zu Gute. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Zur besseren Vorbereitung melden Sie sich bitte beim Bürger-
meisteramt Mietingen unter der Telefonnummer 07392/97200 
oder per Email unter Info@Mietingen.de an. Eine Anmeldung 
ist jedoch nur bis Freitag, den 27. Oktober 2017 um 12.00 Uhr 
möglich. Ohne Anmeldung können freie Plätze am Samstag 
nur vergeben werden, wenn noch vorhanden.

Ihr Reiner Buck
Stellv. Vorstandsvorsitzender

Männergesangverein Concordia Untersulmetingen

Einladung: Am Samstag, den 28. Oktobber 2017, Beginn 
19.30 Uhr laden wir Sie zu unserem Weinfest in die Mehr-
zweckhalle in Untersulmetingen herzlich ein. Freuen Sie sich 
auf ein paar unterhaltsame Stunden mit den Concordia Har-
monists und dem Männergesangverein Concordia Untersul-
metingen. Zwischen den Auftritten und nach dem Schlußlied 
spielt das Duo „Musikmacher“ zum Tanz auf.
Wir bieten Ihnen ausgesuchte Weine, Sekt, natürlich auch 
Bier, antialkoholische Getränke und Snacks und freuen uns 
auf Ihr Kommen.

Z488 Kleintierzuchtverein Warthausen e.V.

Die Kleintierzüchter laden herzlich am Samstag, den 28.10 
und Sonntag, 29.10 17  zu Ihrer Kleintierausstellung in die 
Ausstellungshalle in Biberacher Straße nach Warthausen ein.
Es wird eine Vielzahl verschiedener Hühner- und Kaninchen-
rassen ausgestellt. Die Kleintierausstellung ist an beiden Ta-
gen von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Ferner möchten 
wir Sie mit unserer traditionellen Metzelsuppe, sonntags auch 
Saumagen, sowie Kaffee und Kuchen verwöhnen.

Auf Ihr Kommen freuen sich die Kleintierzüchter  

Pfarrgemeinde St. Martinus

Krankenkommunion 
an Freitag, 03. November 2017 ab 11.00 Uhr.

Kindergarten Schemmerberg

Adventskranzverkauf
Auch dieses Jahr veranstaltet der Elternbeirat des katholischen 
Kindergarten St. Martin wieder einen Adventskranzverkauf am 
Sa 25.11.2017 in der Martinusstube in Schemmerberg.

Dazu benötigen wir noch:
-  Reisig, Grünzeug, Eibe, Scheinzypresse, Efeu,  

Buchs, Wachholder, Moos und Rindenstücke.

Das ganze können Sie gerne frischgeschnitten am 
Mi 22.11.2017 ab 17 Uhr im Kindergarten Schemmerberg vor-
bei bringen. Gerne holen wir es auch bei Ihnen ab und schnei-
den es auch frisch zu!

Kontakt: Daniela Jachmann, 0173/7344665

Allgemeine Nachrichten

SV Baltringen

Ski & Snowboard Artikel FLOHMARKT
am Samstag 28.10.2017im Sportheim Baltringen
 
Annahme 09.30 – 12.00 Uhr, (Einstellgebühr 1,- € pro Artikel)
Verkauf 13.30 – 15.30 Uhr, Rückgabe 15.30 – 16.30 Uhr
 
Nur Barzahlungen möglich – bitte beachten Sie unsere Ver-
kaufsbedingungen unter: www.sv-baltringen.de*Ski* -> Floh-
markt

INFO - Stand: Informationen zu Kursen, Ausfahrten und Pro-
grammheften
 
Exklusiv für unsere Flohmarkt-Kunden mit Unterstützung von 
Merz Ski-Service Hüttisheim
 
Ski„Vollservice“: Kinderski bis einschl. 1.20 m - 15 €,- // Ski 
Paar ab 1,20 m – 20,- € 
 
Gilt für alle bei uns gekauften Ski sowie auch für am 
28.10.2017 angeliefertes Material, das „nur“ zum Service von 
13:30 – 15:30 Uhr abgegeben wird. Dieses Material kann am 
Freitag, 03.11.17 von 19:00 – 20:00 Uhr im Sportheim Baltrin-
gen abgeholt werden.
 
Ausführliche Info´s unter: www.sv-baltringen.de *Ski*      
Veranstalter: Skisport GbR

Ulf Prümmer BürgerStiftung Mietingen

Einladung
Wildessen der Ulf Prümmer BürgerStiftung Mietingen
am Samstag, den 28. Oktober 2017 um 18.00 Uhr 
in der Gemeindehalle Walpertshofen
die Ulf Prümmer BürgerStiftung und Richie’s Gourmetküche 
laden alle Genießer zu diesem festlichen Wildessen sehr herz-
lich ein. Genießen Sie unseren Gaumenschmaus bei einer sehr 
gepflegten Atmosphäre und in einer herbstlich geschmückten 
Halle mit jagdlicher Dekoration. Musikalische Einlagen werden 
Sie beim Essen begleiten, so dass dieser Abend zu einem un-
vergesslichen kulinarischen Erlebnis für Sie, Ihre Freunde und 
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Missions- und Entwicklungshilfe Laupheim e.V.

Ein Kleidermarkt für Liebhaber, Sammler und Individualisten
Nostalgisches und Einzigartiges stehen wieder im Mittelpunkt 
beim Kleider- und Nostalgiemarkt der Laupheimer Sammel-
zentrale Aktion Hoffnung am Freitag, 10. November von 9 
bis 18 Uhr und am Samstag, 11. November von 9 bis 14 Uhr.  
Einmal im Jahr veranstalten Mitarbeiter und Helfer der Sam-
melzentrale Aktion Hoffnung in ihren Räumlichkeiten den über 
Laupheims Grenzen hinweg bekannten Kleider- und Nostalgie-
markt. Dieser stellt zweifelsfrei ein Highlight dar. Er bietet näm-
lich die Möglichkeit, sich für wenig Geld mit nostalgischen Ra-
ritäten von hoher Qualität in immenser Auswahl einzudecken. 

Hierzu gehören unter anderem Samtbekleidung, Abendgarde-
robe, Blusen, Röcke, Mäntel, Schuhe, Pelze und Leder. Neben 
Schlaghosen aus den 70ern lassen sich ebenso Accessoires 
wie Hüte, Krawatten Gürtel und Taschen entdecken. Inter-
essierte Kunden oder auch Nähbegeisterte sind ausserdem 
dazu eingeladen, das Angebot im Bereich nostalgische Wä-
sche wie Tisch- und Weisswäsche, Leinen und Unterwäsche zu 
erkunden. Und wer sich noch auf der Suche nach passenden 
Teilen für seine Herbst- und Wintergarderobe befindet, ist beim 
Kleidermarkt ebenfalls richtig. Eine Auswahl an modischer Be-
kleidung für Damen, Herren und Kinder sorgt dafür, dass Be-
sucher fündig werden.

Mit den erwirtschafteten Einnahmen kann die Sammelzentra-
le die Frachtkosten für den Versand von Textilien in bedürftige 
Länder finanzieren. Sie befindet sich im Laupheimer Gewer-
begebiet Süd, Fockestraße 23/1. Informationen gibt es auch 
unter Telefon 07392/163653 oder auf www.sammelzentra-
le-laupheim.de.

Frauengruppe Obersulmetingen

Haushalts- und Dekoflohmarkt
Haben Sie schon zu viele Tassen im Schrank oder fehlt noch 
was? Suchen Sie neue Dekorationsartikel für Ihr Heim?
Doch wohin mit all dem Gebrauchten? „Wir wollen Abhilfe 
schaffen!“
 
wann: am Samstag, den 18. November 2017
wo:     in der Schulturnhalle Obersulmetingen
von:    14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 
Wir möchten Ihnen alles rund um den Haushalt anbieten (Ge-
schirr, Plastikschüsseln, Gläser,Töpfe, Küchengeräte, etc.)
und  Deko rund ums Jahr (Weihnachten, Ostern, Herbst, etc.)
 
Stöbern Sie gemütlich bei Kaffee und Kuchen, letzteren auch 
zum Mitnehmen, in unserem Angebot.
 
Weitere Informationen und Verkaufsnummern erhalten Sie un-
ter folgenden Nummern:
 
Verkaufsnummer: 100 - 199     unter    07392 - 80413
Verkaufsnummer: 200 -250     unter     07392-18158
 
Auf Ihr Kommen freut sich die Frauengruppe Obersulmetingen

Daniel Kallauchs Weihnachtsshow „Du lieber Himmel“ 
in der Mehrzweckhalle Untersulmetingen

Jede Menge Spaß und Unterhaltung erwartet die Besucher 
der Weihnachtsshow von Daniel Kallauch am Montag, den 4. 
Dezember, um 17 Uhr in die Mehrzweckhalle in Untersulme-
tingen. Der christliche Kinderliedermacher lädt Familien mit 
Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter zu einem  fröh-
lichen Familienerlebnis im Advent ein. Die fetzigen und besinn-
lichen Lieder sprechen Groß und Klein gleichermaßen an. Ab-

Reitverein Moosbeuren e. V. 

Herbstjagd 
Die traditionelle Fuchsjagd des Reitvereins findet am Sonntag, 
den 29. Oktober 2017 statt. Sie wird begleitet von den Jagd-
hornbläsern des Vereins. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem 
Weißwurstfrühstück im Reiterstüble. Stelldichein ist um 12.30 
Uhr bei der Reithalle, um 13.00 Uhr erfolgt der Abritt der Rei-
ter. Die Zuschauer werden von einem Begleitfahrzeug geführt. 
Das Reiterstüble ist während der Jagd bewirtet. Um ca. 15.00 
Uhr werden die Reiter wieder an der Reithalle sein, wo das 
Flachrennen um den Fuchsschwanz stattfindet. Anschließend 
ist Jagdausklang in der Reithalle. Für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt.

Zu dieser Traditionsveranstaltung laden wir alle Pferdefreun-
de, sowie die gesamte Bevölkerung herzlich ein.

Ihr Reitverein Moosbeuren e.V.

Musikverein Obersulmetingen

Einladung zum Italienischen Abend
Am Samstag, den 4. November können Sie ab 16:30 Uhr ofen-
frische Pizzas sowie Spaghetti mit leckeren Saucenvariationen 
im Musikerheim Obersulmetingen genießen. Erleben Sie bei 
Kerzenlicht, schön gedeckten Tischen und italienischen Wei-
nen einen gemütlichen Abend und genießen Sie das italieni-
sche Flair – z.B. mit einer Pizza Speziale und einem Glas Bar-
dolino. Schauen Sie bei uns vorbei – wir freuen uns auf Sie! 

Unsere Speisekarte :
Pizza MARGARITA  (Tomaten, Käse)
Pizza PROSCIUTTO  (Tomaten, Käse, Schinken)
Pizza ROMA  (Tomaten, Käse, Schinken, Pilze)
Pizza SALAMI  (Tomaten, Käse, Salami)
Pizza SPEZIALE  (Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Pilze)
Pizza VERDURE  (Tomaten, Käse, Paprika, Erbsen, Mais, Pilze)
Pizza FUNGHI  (Tomaten, Käse, Pilze)
Pizza HAWAII  (Tomaten, Käse, Schinken, Ananas)
Pizza PEPERONI  (Tomaten, Käse, Schinken, milde Peperoni)

außerdem bieten wir: SPAGHETTI mit verschiedenen Saucen-
variationen

Buon appetito wünscht Ihnen 
Ihr Musikverein Obersulmetingen!

Krippenmuseum Oberstadion

Krippenmuseum Oberstadion bietet wieder 
sonntags um 14:30 Uhr Führungen an
Im Krippenmuseum Oberstadion werden ab Sonntag, 05.11. 
bis 26.11.2017, jeweils sonn- und feiertags ab 14:30 Uhr, Füh-
rungen für interessierte Besucher angeboten. Für 1,50 € pro 
Person zuzüglich dem Eintrittspreis gehen die Führer mit ihnen 
durch das Krippenmuseum und die Christoph-von-Schmid-Ge-
denkstätte. Insgesamt dauert eine Führung ca. 2 Stunden. 

Erleben werden die Teilnehmer Krippenkunst von höchster 
Qualität. Nicht umsonst sagte ein Professor aus Vorarlberg: 
„das Oberstadioner Krippenmuseum ist eines der bedeu-
tendsten Krippenmuseen in Europa“. In unserem Museum 
gibt es auch immer wieder Neues zu bestaunen durch ständig 
wechselnde Sonderausstellungen. Derzeit sind dies „Krippen 
aus Glas und Porzellan“. 
Man hat also nie alles gesehen! Die Öffnungszeiten entneh-
men Sie bitte der Homepage www.krippen-museum.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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rinnen und hauswirtschaftliches Personal zum Thema „Früh-
stück in der Kindertagesstätte“ statt. Anfassen, beobachten, 
staunen, riechen, schmecken: Für Kinder ist die Küche ein 
Abenteuerspielplatz mit vielen sinnlichen Erfahrungen. Der 
Praxiskurs bietet Anregungen, wie die Kinder in die Zuberei-
tung von Lebensmitteln mit einbezogen werden können. Die 
Fortbildung findet an der Biberacher Ernährungsakademie, 
Bergerhauser Straße 36, statt. Für den Praxisteil bitte eine 
Schürze und ein Geschirrtuch mitbringen. Die Fortbildung fin-
det im Rahmen der Landesinitiative BeKi - bewusste Kinderer-
nährung statt und ist kostenfrei. Lebensmittelkosten werden 
umgelegt.

Eine Anmeldung bis Montag, 30. Oktober, per E-Mai an: 
post@b-ea.info oder unter Telefon 07351 52-6702 ist erfor-
derlich.

Lehrfahrt für Pferdehalter

Das Landwirtschaftsamt Biberach lädt für Samstag, 11. No-
vember, zu einer Lehrfahrt für Pferdehalter ein. Vormittags 
wird das Gestüt Birkhof in Donzdorf besucht. Dort wird der 
Gestütsleiter Thomas Casper Einblicke in die Zuchtarbeit und 
den Gestütsablauf geben. Nachmittags wird der renovierte Be-
wegungsstall „Waldenhof“ besichtigt. 

Abfahrt mit dem Bus ist um 8 Uhr am Landwirtschaftsamt in 
Biberach, Bergerhauser Straße 36. Die Rückkehr ist für circa 
17.30 Uhr geplant. Informationen und verbindliche Anmeldung 
bis Freitag, 3. November, beim Landwirtschaftsamt 
Biberach, Telefon 07351 52-6723 oder 52-6702. 

Lernort Bauernhof

Schulungen für Landwirte
Der Bauernhof ist der ideale Ort, um Kindern und Jugendlichen 
die Herkunft, die Erzeugung und die Verarbeitung von Lebens-
mitteln erlebbar zu vermitteln. Mit dem Landesprojekt „Lernort 
Bauernhof“ erhalten Schulen die Möglichkeit, den Bauernhof 
als außerschulischen Lernort zu nutzen. Das Projekt wird ge-
tragen von den Landjugendverbänden mit der Unterstützung 
des Landes Baden-Württemberg. 

Im Rahmen des Projekts werden auch im Landkreis Biberach 
aktive landwirtschaftliche Betriebe gesucht, die den Kindern 
und Jugendlichen einen Einblick in das Hofgeschehen geben 
und vermitteln, wo unsere Lebensmittel herkommen, was auf 
einem Betrieb passiert oder welche Aufgaben ein Landwirt 
heute zu bewältigen hat.

Schulung ist Voraussetzung
Um als anerkannter Partnerbetrieb des Projekts „Lernort Bau-
ernhof“ in Baden-Württemberg zertifiziert werden zu können, 
ist die Teilnahme an einer Grundlagenschulung sowie einer 
Fachexkursion notwendig. Dort lernen Landwirte auf einem 
erfahrenen Lernort-Betrieb die praktische Umsetzung von 
Unterrichtsprojekten auf dem Hof kennen. Weiter werden die 
Themenschwerpunkte „Tierwohl“ und „LoB und Wertschät-
zen“ erarbeitet. Zudem wird es wieder Gelegenheit für einen 
gemeinsamen Erfahrungsaustausch und aktuelle Fragen zum 
Lernort Bauernhof geben.

Termine und Anmeldung
Die Grundlagenschulung findet in diesem Winterhalbjahr vom 
21. bis 22. November 2017 in Hilzingen, Konstanz auf dem 
Betrieb Hägele und vom 6. bis 7. Februar 2018 in Renningen, 
Böblingen statt. Die Kosten für die Grundlagenschulung liegen 
bei 40 Euro pro Person und Tag, zzgl. Kosten für Verpflegung 
vor Ort.

Die Fachexkursionen sind Tagesveranstaltungen (von 9 bis 
16.30 Uhr) und richten sich an aktive Lernort Bauernhof-Land-

wechslung bringt der freche Vogel Willibald und verschiedene 
Mitmachaktionen. Und ganz nebenbei erfährt man auch noch, 
um was es an Weihnachten tatsächlich geht.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Bäckerei Mast in 
Untersulmetingen, bei der Buchhandlung Laese in Laupheim, 
telefonisch unter der Ticket-Hotline 07392/9686673 oder 
07392/911249  sowie im Internet unter cvents.de bzw. unter 
der E-Mail: willibald-freunde-semadenga@gmx.de

Das Landratsamt informiert:

Aide-Urgence-Violence

KOMM übersetzt die Notfallplakate
Anfang des Jahres hat Landrat Dr. Heiko Schmid zusammen 
mit der Kommunalen Suchtbeauftragten Heike Küfer die Not-
fallplakate vorgestellt. Menschen, die in Not geraten sind, fin-
den dort Notfallnummern, an die sie sich wenden können. Das 
Plakat wurde nun in französische und arabische Sprache über-
setzt und wird an öffentlich zugänglichen Orten ausgehängt. 
Gerade Neuzugewanderte kennen sich noch nicht aus und 
wissen oft nicht, an welche Hilfeinstitutionen sie sich wenden 
können. Das Plakat  bietet nun eine Orientierungshilfe und 
konkrete Kontakte, an die man sich im Notfall wenden kann.
 
Das Plakat kann unter der Homepage des Kreisjugendrefera-
tes www.ju-bib.de heruntergeladen werden. Plakate bestellen 
kann man bei der Kommunalen Suchtbeauftragten Heike Kü-
fer unter der Telefonnummer 07351 52-6326 oder per E-Mail 
an heike.kuefer@biberach.de. 

Bibliothek im Kreis-Berufsschulzentrum Biberach  
während der Herbstferien geschlossen

Die Bibliothek/Mediothek im Kreis-Berufsschulzentrum Bibe-
rach ist in den Herbstferien von Montag, 30. Oktober bis Frei-
tag, 3. Oktober 2017 geschlossen.
Die Rückgabe ausgeliehener Medien ist trotzdem möglich. Der 
dafür eingerichtete Briefkasten befindet sich im Schulgebäu-
de, links neben der Eingangstür der Bücherei, und ist in den 
Herbstferien von 7 bis 16 Uhr zugänglich, allerdings nicht an 
den Feiertagen am Dienstag, 31. Oktober und Mittwoch, 1. No-
vember 2017.

Do it yourself

Selbstgemachte Geschenke aus der Küche 
Die Biberacher ErnährungsAkademie veranstaltet am Diens-
tag, 7. November 2017, von 8.30 bis 12 Uhr in der Schulküche 
der Fachschule für Landwirtschaft, Bergerhauser Str. 36 einen 
Workshop zum Thema „Do it Yourself – selbstgemachte Ge-
schenke aus der Küche“. Süße und salzige sowie flüssige und 
trockene Köstlichkeiten werden hergestellt und verpackt.

Eine Umlage von zehn Euro wird für Lebensmittel und Bro-
schüren erhoben. Mitzubringen sind Schürze, Geschirrtuch, 
Spültuch, kleines Handtuch, fünf Gläser mit Schraubdeckel 
und Vorratsdosen. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Teilnehmer 
begrenzt. 

Um Anmeldung bis spätestens 3. November 2017 wird gebe-
ten unter der Telefonnummer 07351 52-6702 oder per E-Mail 
an post@b-ea.info.

Das Landratsamt – Landwirtschaftsamt informiert:

Fortbildung „Frühstück in der Kita“ für Erzieherinnen

An der Biberacher Ernährungsakademie findet am Montag, 
6. November, von 14 bis 17 Uhr eine Fortbildung für Erziehe-
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wirte und Neueinsteiger. Die aktuellen Termine für die Fache-
xkursionen sind auf der Homepage www.lob-bw.de unter Ter-
mine - Landwirte-Schulungen angegeben. Die Fachexkursion 
kostet 20 Euro pro Person, zzgl. Kosten für Verpflegung vor Ort.

Interessierte Landwirte können sich bei der zentralen Koordi-
nation anmelden und erhalten dort auch weitere Informatio-
nen sowie den Programmablauf. 

Ansprechpartnerin bei der Zentrale Koordination Lernort Bau-
ernhof in Baden-Württemberg  Ist Sophie Gmelin. Sie ist zu 
erreichen unter der Telefonnummer 0176 66435448, per Fax 
an 0711 2140-230 oder per E-Mail an lernortbauernhof@lbv-
bw.de. Unter der Telefonnummer 07351 52-6702 beantwortet 
auch das Landwirtschaftsamt Biberach Fragen rund um den 
Lernort Bauernhof.

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach 

Kultur im Tanzhaus: Jürgen Hohl und das Trio „Saitencocktail“
Jürgen Hohl, weithin bekannter Experte für oberschwäbische 
Volkskultur, beschließt die Saison im Oberschwäbischen Mu-
seumsdorf bei Bad Schussenried am Sonntag, 29. Oktober, 
um 15 Uhr mit einem unterhaltsamen Schauspiel-Vortrag zur 
hiesigen Waschkultur von einst. Das Trio „Saitencocktail“ be-
gleitet ihn mit hochklassiger Hausmusik.

Als schwäbisches Waschweib verkleidet und mit Anekdoten 
ausgestattet, weiß Jürgen Hohl wie kein Zweiter Geschichte 
und Geschichten auf fachkundige, aber vor allem amüsante 
Weise zu verbinden. 
Begleitet wird Jürgen Hohls lustige Geschichtsstunde vom Trio 
„Saitencocktail“ aus Bad Waldsee. Das Ensemble besteht aus 
den Vollblutmusikern Birgit Fuchs, Gisela Hecht und Hans Grei-
ßing und bietet auf Zither, Gitarre und Flöte die perfekte musi-
kalische Ergänzung zum Thema. Die Besucher dürfen sich auf 
Hausmusik vom Feinsten freuen.

An diesem Tag holt zudem der Museumsbäcker wieder Lecke-
res aus dem Holzofen des Historischen Backhäusles, während 
die Kürnbacher Vesperstube mit guten oberschwäbischen Ge-
richten auf die Besucher wartet.

Gesunde Region: große Gesundheitsmesse  
in Schemmerhofen

AOK lädt am 12. November ein zum Gesundheitstag 
mit Vorträgen und Messungen
Unter dem Motto „Gesunde Region“ veranstaltet AOK Ulm-Bi-
berach ihre erste Gesundheitsmesse in Schemmerhofen: Mit 
einem vielseitigen Programm informieren die AOK und lokale 
Partner über verschiedene Themen rund um die Gesundheit 
und Gesunderhaltung. 

Die Besucher der Messe in Schemmerhofen können elf un-
terschiedliche Messungen und Tests von Blutdruck über Mus-
kelkraft bis Antioxidantien machen lassen. Für jedes Alter und 
jede Fitness ist etwas Passendes dabei. Beratung und Auswer-
tung erfolgen durch die Gesundheitsexperten der AOK Ulm-Bi-
berach sowie durch ihre lokalen Gesundheits-Partner. Ein 
weiteres Highlight sind die informativen Vorträge zu Demen-
zerkrankungen, Darmkrebs und Dünndarm von renommierten 
Spezialisten der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH.

Die Gesundheitsmesse findet am Sonntag, 11. November 
2017 von 10 bis 17 Uhr in der Halle in Schemmerhofen-Aß-
mannshardt statt. Der Eintritt sowie Messungen und Tests 
sind für alle Besucher kostenfrei. AOK-Versicherte erhalten für 
zusätzlich Bonus- Punkte, wenn sie am ProFit-Programm teil-
nehmen. Für Unterhaltung, Getränke und Speisen sorgen der 
Förderverein Aßmannshardt und die Funky Kids. Der Gesund-
heitstag wird unterstützt von der Gemeinde Schemmerhofen, 

dem Förderverein Aßmannshardt und der Ortsverwaltung Aß-
mannshardt

Familien-Bildungsstätte

„Babysitterkurs in den Herbstferien“ 
bei der Familien-Bildungsstätte
Information und Anmeldung unter Tel: 07351/ 7 56 88 oder 
E-Mail info@fbs-biberach.de
Weitere Informationen unter www.fbs-biberach.de

„Babysitterkurs in den Herbstferien“ 
Für Jugendliche ab 14 Jahren findet am Donnerstag 2. Novem-
ber von 9.00 – 15.30 Uhr und Freitag 3. November von 9.00 – 
13.00 Uhr ein Babysitterkurs im Martin-Luther-Gemeindehaus 
statt. Geleitet wird der Intensivkurs von Kerstin Bluhmki, Kin-
derkrankenschwester.

Botschafter für alltagsunterstützende Technik - 
Neue Technologien im Alter und bei Pflege 

ist ein neues Angebot für Biberach und den Landkreis:
Auch mit zunehmendem Alter selbständig und individuell leben 
zu können muss rechtzeitig in vielen Lebenslagen mit berück-
sichtigt werden. Die Gestaltung von Lebens- und Wohnräumen 
spielt hierbei eine zentrale Rolle, um die unterschiedlichen Be-
dürfnisse von Menschen zu berücksichtigen. Es geht darum, 
Barrieren abzubauen oder gar nicht erst entstehen zu lassen.
Technische Hilfsmittel können das selbständige und sichere 
Leben zu Hause wesentlich unterstützen.

Es wurden hierbei Lösungen für ein selbständiges Leben auch 
bei Pflegebedürftigkeit, zur Erleichterung haushaltsnaher Tä-
tigkeiten, zur Erhöhung der Sicherheit in den eigenen Wohn-
räumen sowie zur Verbesserung der Kommunikationsmöglich-
keiten und der Kompensation von Mobilitätseinschränkungen 
gesucht. Im Ergebnis wurden etliche technische Hilfsmittel 
angeschafft, welche eine Erleichterung im Alltag darstellen 
können. Die Botschafter präsentieren diese alltagsunterstüt-
zenden technischen Hilfsmittel künftig in den Räumen der bar-
rierefreien Musterwohnung im Prestlehaus in der Freiburger 
Str. 40 in Biberach. Die Ausstellung kann jeweils am 1. Diens-
tag im Monat von 16.00 – 18.00 Uhr besichtigt werden. Erster 
Besichtigungstermin ist der 7. November 2017

Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH

Sana Gesundheitsforum informiert im Rahmen 
der Herzwoche über das schwache Herz 
Das interdisziplinäre Ärzte- und Expertenteam der Sana Klini-
ken Landkreis Biberach informiert im Rahmen des Gesund-
heitsforums von Juli bis November monatlich über aktuelle 
medizinische Themen. Im November steht traditionell das Herz 
im Mittelpunkt, denn auch in diesem Jahr beteiligen sich die 
Kardiologen des Biberacher Sana Klinikums in Kooperation 
mit niedergelassenen Ärzten wieder an der von der Deutschen 
Herzstiftung initiierten Herzwoche. Motto der diesjährigen 
bundesweiten Kampagne ist „Das schwache Herz - Diagnose 
und Therapie der Herzinsuffizienz“.

Die Veranstaltungen, die sich jeweils aus drei Vorträgen á 20 
Minuten zu den Themen „Herzschwäche - was ist das?“, „Me-
dikamentöse Therapie - Wirkung und Nebenwirkung“ sowie 
„Operative Therapiemöglichkeiten“ zusammensetzen, finden 
jeweils ab 18 Uhr an folgenden Terminen und Standorten statt:

Mittwoch, 08.11.2017
Sana Klinikum Biberach (Saal 1/2, UG)

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Weite-
re Informationen erhalten Sie online unter www.kliniken-bc.de.


